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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Landes- und Weltausstellungen

Das Parlament hatte sich mit Nachwirkungen der Expo.02 resp. mit den von ihr für den
Bund verursachten Kosten zu befassen. Die SVP und die GP wollten sich mit den
Berichten der zuständigen parlamentarischen Kommissionen (Finanzkommission und
-delegation, GPK) über die Finanzierung und Projektorganisation der Landesausstellung
nicht zufrieden geben und verlangten mit parlamentarischen Initiativen die Einsetzung
einer PUK. Der Nationalrat verzichtete auf eine erneute Diskussion und beschloss mit
83 zu 56 Stimmen, den beiden Vorstössen keine Folge zu geben. Um einer zukünftigen
Landesausstellung ein sicheres finanzielles Fundament zu geben, schlug Nationalrat
Tschuppert (fdp, LU) mit einer parlamentarischen Initiative vor, einen Fonds zu
eröffnen, in den der Bund jährlich 25 Mio Fr. einzahlen solle. Mit der Verzinsung könnte
so in den nächsten 25 Jahren eine Summe von rund einer Milliarde Franken angehäuft
werden. Der Rat sprach sich mit 130:16 Stimmen gegen diese Idee aus. Als
Gegenargument wurden namentlich die Zweckgebundenheit eines solchen Fonds und
der Widerspruch zur gegenwärtig notwendigen Sparpolitik des Bundes angeführt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2003
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Eingetragene Partnerschaften sollen im Einbürgerungsverfahren mit Ehen
gleichgestellt werden. Analog zu ausländischen Personen in einer Ehe soll
ausländischen Personen in einer eingetragenen Partnerschaft die erleichterte
Einbürgerung anstelle des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens offenstehen. Eine
entsprechende parlamentarische Initiative wurde gleichlautend insgesamt fünf Mal
eingereicht: Neben der Grünliberalen Fraktion (Pa.Iv. 13.418) verliehen auch die BDP-
Fraktion (13.419), die Grüne Fraktion (13.420), die SP-Fraktion (13.421) sowie FDP-
Nationalrätin Doris Fiala (fdp, ZH; 13.422) dem Anliegen Ausdruck. Die Staatspolitischen
Kommissionen beider Räte gaben im Sommer 2013 bzw. Anfang 2014 den Vorstössen
Folge und der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2016 als Erstrat mit dem
von der SPK-NR erarbeiteten Entwurf. Gegen den Widerstand der SVP-Fraktion trat die
Volkskammer auf die Vorlage ein und nahm sowohl die Verfassungsänderung als auch
die Anpassung im Bürgerrechtsgesetz mit grosser Mehrheit an. Im Herbst 2016
unterstützte der Ständerat dann einen Sistierungsantrag seiner SPK; man wolle die
Erledigung der parlamentarischen Initiative „Ehe für alle“ (Pa.Iv. 13.468) abwarten.
Nachdem sich im Dezember 2016 auch der Nationalrat für Sistieren ausgesprochen
hatte, wurde die Behandlung der Initiativen für voraussichtlich mehr als ein Jahr
ausgesetzt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

Äussere Sicherheit

Die Grüne Fraktion forderte mit einer im Juni 2017 eingereichten parlamentarischen
Initiative die Einsetzung einer PUK für die Aufklärung der Spionageaffäre um Daniel M.
Die PUK sollte die Rollen von mutmasslich in den Fall involvierten Akteuren und
Institutionen (Nachrichtendienst, Bundesrat, Bundeskriminalpolizei/Fedpol,
Bundesanwaltschaft, GPDel) gründlich durchleuchten. Im Mai 2017 hatte die GPDel
angekündigt, den Fall «Daniel M.» im Rahmen einer Inspektion vertiefter zu
untersuchen. Die Grüne Fraktion war jedoch der Meinung, die GPDel könne eine
Aufklärung der Affäre nicht mehr glaubwürdig vornehmen, nachdem einzelne Mitglieder
der GPDel sich öffentlich mit widersprüchlichen Angaben zur Affäre positioniert hätten
und nachdem gemäss verschiedenen Medienquellen die GPDel den Einsatz von Daniel
M. selber gutgeheissen habe. Stattdessen müsse die GPDel selbst kritisch untersucht
werden, forderten die Initianten. 
Das Büro des Nationalrates sprach im Rahmen der Prüfung der Initiative mit dem
Präsidenten der GPDel, Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ). Dieser habe laut dem Büro
glaubhaft aufzeigen können, dass die GPDel sowohl über den notwendigen
Sachverstand als auch die Kompetenzen verfüge, um die Untersuchung zügig und seriös
zu führen. Der im März 2018 veröffentlichte Bericht der GPDel bestätigte diesen
Eindruck in den Augen des Büros und es empfahl deshalb die Ablehnung der
parlamentarischen Initiative. Auch der Fraktionspräsident der Grünen, Balthasar Glättli
(ZH), zeigte sich zufrieden ob der Arbeit der GPDel, die entgegen der Befürchtungen
der Grünen sehr gute Arbeit geleistet habe. Die Grünen zogen ihre Initiative daraufhin
im Sommer 2018 zurück. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER
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Strafrecht

Mit einer von Parteikollegen, aber auch vielen Vertretern der SVP und der LP sowie
einigen Freisinnigen und Christlichdemokraten unterzeichneten parlamentarischen
Initiative verlangte Nationalrat Scherrer (fp, BE) die Schaffung von gesetzlichen
Grundlagen für die Einrichtung von Schnellgerichten für die rasche Aburteilung von
Kleindelinquenten wie Ladendiebe, Schwarzfahrer, Sprayer etc. Er berief sich dabei auf
Erfahrungen in den USA (namentlich New York), wo sich solche Einrichtungen als
effizientes Mittel zur Bekämpfung derartiger Delikte erwiesen hätten. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen, welche primär damit argumentiert hatte, dass die
Prozessordnung vorläufig noch in den Kompetenzbereich der Kantone falle, lehnte der
Rat den Vorstoss mit deutlichem Mehr ab. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1999
HANS HIRTER

In Umsetzung einer angenommenen parlamentarischen Initiative der
christdemokratischen Fraktion erarbeitete die Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrats eine Revision des Betäubungsmittelgesetzes. Neu soll die
Polizei den Cannabiskonsum mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 100
ahnden können, wenn der Täter nicht mehr als 10 Gramm Cannabis bei sich trägt. Nach
der Vernehmlassung beschloss die Kommission, das Ordnungsbussensystem nur für
erwachsene Cannabiskonsumenten einzuführen. Die Vorlage kommt im kommenden
Jahr ins Parlament. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.09.2011
NADJA ACKERMANN

Die Räte behandelten 2012 eine 2004 eingereichte parlamentarische Initiative der
christlichdemokratischen Fraktion, welche den Konsum von Betäubungsmitteln des
Wirkungstyps von Cannabis den Ordnungsbussenverfahren unterstellen sowie die
Prävention und den Jugendschutz verstärken will. Die Debatte reduzierte sich jedoch
auf die Frage nach der Bestrafung des Cannabiskonsums. Einig waren sich die Räte,
dass erwachsene Cannabiskonsumenten, die nicht mehr als zehn Gramm Cannabis auf
sich tragen, mit einer Ordnungsbusse bestraft werden und dadurch die Polizei und die
Justiz entlastet werden sollen. Ein Streitpunkt ergab sich jedoch betreffend der Höhe
die Busse. Während der Nationalrat 200 Franken verlangen wollte, beharrte der
Ständerat auf 100 Franken. Erst in der dritten Beratung stimmte der Nationalrat dem
Antrag der kleinen Kammer zu. So konnte die Gesetzesänderung in der
Schlussabstimmung im Ständerat mit 31 zu 11 und im Nationalrat mit 128 zu 57 Stimmen
angenommen werden. Im Nationalrat votierte die SVP-Fraktion geschlossen dagegen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2012
NADJA ACKERMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die BDP-Fraktion, dass Herstellung,
Kauf, Vertrieb und Austausch von Nacktbildern von Kindern aus sexuellen Motiven
unter Strafe gestellt werden. Mit ihrem Vorstoss ging sie damit bewusst weiter als die
ähnliche Motion Rickli (svp, ZH), welche nur den gewerbsmässigen Handel mit solchen
Bildern verbieten will. Nachdem die nationalrätliche Rechtskommission der Initiative im
Herbst 2015 Folge gegeben hatte, die Ständeratskommission im Frühjahr 2016 jedoch
nicht zugestimmt hatte, wurde der Vorstoss Anfang Februar 2017 zurückgezogen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2017
KARIN FRICK

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) für die staatliche
Haftung bei bedingten Entlassungen und Strafvollzugslockerungen hatte die RK-NR
vorgeschlagen, Art. 380a StGB dahingehend zu erweitern, dass der Staat für im
geöffneten Straf- oder Massnahmenvollzug durch einen Rückfall verursachte Schäden
haftet, und zwar unabhängig von einem unerlaubten Handeln oder Verschulden
vonseiten des Staates (Kausalhaftung). In der Vernehmlassung fiel dieser Vorschlag
jedoch durch: Bei 40 von 46 Vernehmlasserinnen und Vernehmlassern stiess der
Vorentwurf auf uneingeschränkte Ablehnung; nur die BDP und der Schweizerische
Gewerbeverband brachten ihre vorbehaltlose Unterstützung zum Ausdruck, während
die CVP mit Vorbehalt zustimmte. Die Hauptkritik der Vernehmlassungsteilnehmenden
bezog sich dabei nicht auf die Umsetzung, sondern auf das Anliegen an sich, da es das
System der stufenweisen Wiedereingliederung von Gefangenen torpediere. Es wurde
mithin befürchtet, die Regelung führe zu weniger gewährten Vollzugsöffnungen, zu
mehr Gerichtsverfahren infolge Anfechtung der ablehnenden Entscheide sowie zu
erhöhtem Platzbedarf und damit zu mehr Überbelegung in Strafanstalten. Einerseits
würde so die Rückfallgefahr nicht gemindert und die öffentliche Sicherheit nicht
erhöht. Andererseits wäre eine solche Regelung mit erheblichem Mehraufwand für die
Kantone verbunden, in deren Zuständigkeit der Strafvollzug liegt. Nicht zuletzt darum
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lehnten alle 25 teilnehmenden Kantone den Entwurf einhellig ab. Für die
Kommissionsmehrheit war dieses Ergebnis Grund genug, die parlamentarische Initiative
nicht weiterzuverfolgen und dem Rat mit 15 zu 9 Stimmen deren Abschreibung zu
beantragen. Eine Minderheit Rickli wollte die Umsetzung des Vorstosses dennoch
weiterverfolgen und beantragte dementsprechend die Verlängerung der
Behandlungsfrist. Es müsse endlich etwas dagegen getan werden, dass nie jemand die
Verantwortung übernehme, wenn ein Täter während gelockerten Strafvollzugs oder
bedingter Entlassung rückfällig werde, appellierte Andrea Martina Geissbühler (svp, BE)
an das Nationalratsplenum; zur Sicherheit der Bevölkerung müssten Täter im Zweifel
eingesperrt bleiben. Der Nationalrat gab diesem Minderheitsantrag in der
Sommersession 2019 mit 101 zu 87 Stimmen bei einer Enthaltung statt, womit er die
Behandlungsfrist bis zur Sommersession 2021 verlängerte. Neben der geschlossenen
SVP-Fraktion stimmten auch grosse Teile der FDP-, CVP- und BDP-Fraktionen für die
Fristverlängerung, während sich das links-grüne Lager abgesehen von der einen
Enthaltung geschlossen dagegen stellte. 9

Datenschutz und Statistik

Der Nationalrat gab in der Wintersession einer parlamentarischen Initiative seiner
Staatspolitischen Kommission Folge. Diese verlangt, dass im Fall der Einführung einer
Identitätskarte mit biometrischen Daten weiterhin auch eine solche ohne diese
Informationen erhältlich sein muss, und dass geprüft wird, ob bei den Pässen auf eine
zentrale Datenbank verzichtet werden kann. Anlass für diesen Vorstoss der SPK-NR
waren insgesamt fünf parlamentarische Initiativen mit ähnlichen Forderungen gewesen,
welche SVP, SP, CVP und GP nach der Volksabstimmung eingereicht hatten. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2009
HANS HIRTER

Kriminalität

Im Berichtsjahr wurde auch die steuerliche Abzugsfähigkeit von
Bestechungszahlungen als Geschäftsunkosten gestrichen. In Ausführung einer 1995
gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Carobbio (sp, TI) hatte die WAK-NR 1997
entsprechende Anträge zur Revision des Bundessteuer- und des
Steuerharmonisierungsgesetzes vorgelegt. Im Nationalrat gab es keine grundsätzliche
Kritik. Einige Abgeordnete der FDP und der SVP nahmen allerdings den Vorschlag der
Expertenkommission teilweise wieder auf, wonach nicht die Steuerbehörden über die
steuerliche Abzugsfähigkeit entscheiden sollen, sondern eine rechtskräftige
Verurteilung oder eine Einziehungsverfügung im In- oder Ausland vorliegen muss. Als
Ergänzung soll in diesem Konzept eine Meldepflicht der Steuerbehörden an die
Strafverfolgungsbehörden bei Kenntnis von rechtswidrigen Bestechungszahlungen
eingeführt werden. Im Rat setzte sich jedoch das von der Ratslinken und der CVP
unterstützte Konzept der WAK durch. Die kleine Kammer schloss sich diskussionslos
und einstimmig diesen Entscheiden an, worauf die Vorlage in der Wintersession
verabschiedet werden konnte. Da von dieser Vorlage nur Bestechungsgelder an
Amtsträger betroffen sind, reichte der Sozialdemokrat Jans (ZG) eine Motion (99.3518)
ein, welche auch Schmiergelder an Private nicht mehr als steuerrelevante
Geschäftsunkosten gelten lassen will. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Am 7. Februar stimmten Volk und Stände mit deutlichem Mehr der Beseitigung der
sogenannten Kantonsklausel in der Verfassung für die Zusammensetzung der
Landesregierung zu. Nur gerade die Kantone Wallis und Jura lehnten die neue
Verfassungsbestimmung ab. In der sehr bescheiden geführten Kampagne bildete sich
zwar – als Gegenpol zu dem aus rund 90 nationalen Parlamentariern der
Bundesratsparteien gebildeten befürwortenden Komitee – auch ein aus Politikern aller
politischer Lager gebildetes Gegenkomitee. Sein Hauptargument war, dass diese
Reform nur ein erster Schritt zu einem Abbau der föderalistischen Garantien zugunsten
der kleinen Kantone darstelle. Sei dieser Schritt einmal gemacht, würden auch weitere,
wie die Übervertretung der bevölkerungsschwachen Kantone im Ständerat und das
Ständemehr bei obligatorischen Volksabstimmungen unter Beschuss geraten. Viel Geld
für Inserate war aber nicht vorhanden und die Debatten, soweit sie überhaupt
stattfanden, verliefen äusserst zahm. Von den politischen Parteien hatten alle die Ja-
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Parole beschlossen. Immerhin gab es mit der Nein-Parole der SVP des Kantons Zürich
auch eine prominente Gegenstimme. Herzensblut vergoss allerdings auch die Zürcher
SVP nicht für die Beibehaltung der Kantonsklausel. Gegen die Reform sprachen sich
auch die Waadtländer Liberalen und einige Sektionen der FDP und der CVP in der
Westschweiz und im Tessin 

Bundesbeschluss über die Wählbarkeit in den Bundesrat 
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'287'081 (74,7%) / 18 6/2 Stände
Nein: 436'511 (25,3%) / 2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, FDP (4*), CVP (2*), SVP (6*), LP (1*), LdU, EVP, FP, SD (1*), EDU, PdA; SGB.
– Nein: Lega.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Zustimmung fiel mit einem Ja-Anteil von fast 75% klar aus. Mit Ausnahme von Jura
und Wallis stimmten alle Kantone zu; in den kleineren (NE, FR, AI, AR, Innerschweiz, GL,
GR) sowie im Tessin lag der Ja-Stimmen-Anteil allerdings unter dem Landesmittel. Die
grössten Ja-Mehrheiten ergaben sich in Genf, Zürich und Basel-Stadt mit über 80%. 12

Auch die beiden parlamentarischen Initiativen – von Hiltpold (fdp, GE) sowie der grünen
Fraktion (10.412) - wurden von der grossen Kammer auf Antrag der Staatspolitischen
Kommission (SPK-NR) abgelehnt. Beide Vorstösse hatten eine Listenwahl des
Bundesrates gefordert, um das Einzelkämpfertum mit einer teamfähigen Regierung zu
ersetzen. Eine Listenwahl hätte bedingt, dass sich die Parteien mit Anspruch auf
Regierungsbeteiligung, auf der Basis eines gemeinsamen Programms hätten
zusammenschliessen müssen. Die SPK-NR hatte geltend gemacht, dass eine solche
Änderung das gesamte politische System der Schweiz verändern würde. Die
Ratsmehrheit (121:48 Stimmen) folgte diesem Argument und lehnte beide Vorlagen ab. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2010
MARC BÜHLMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte die grüne Fraktion ein
Amtsenthebungsverfahren installieren. Mit einer Zweidrittelmehrheit der
Bundesversammlung hätte ein Exekutivmitglied seines Amtes enthoben werden können.
Die Argumentation der staatspolitischen Kommission, dass mit einem solchen
Instrument die Stabilität der Regierung massiv geschwächt würde, überzeugte im
Nationalrat, der mit 124 zu 25 Stimmen gegen ein Folgegeben war. Ein
direktdemokratisches Abberufungsrecht existiert in einigen Kantonen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
MARC BÜHLMANN

Die Räte hatten im Berichtsjahr über Vorschläge zu debattieren, die punktuelle
Reformen der Regierung vorsahen. Hängig war etwa eine parlamentarische Initiative der
grünen Fraktion, die sich in die Anträge einreihte, die eine Beschränkung der Amtszeit
verlangen. Zwei ähnliche Vorstösse waren bereits 2010 abgelehnt worden (09.482,
09.494). Die Grünen ihrerseits schlugen eine Beschränkung auf drei Legislaturen vor.
Die staatspolitische Kommission argumentierte gleich wie schon ein Jahr zuvor: Es
bestehe kein Handlungsbedarf, da Bundesräte im Schnitt lediglich rund acht Jahre im
Amt seien. Darüber hinaus könne die Position eines Regierungsmitglieds auf Ende der
Amtsperiode geschwächt werden. Allerdings räumte die Kommission ein, es sei
stossend, dass Bundesrätinnen und Bundesräte alleine über den Termin ihres Rücktritts
entscheiden könnten. Wie ein Jahr zuvor hatte auch der neuerliche Vorstoss keine
Chance und der parlamentarischen Initiative wurde mit 50 zu 102 Stimmen keine Folge
gegeben. 15
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Obwohl die grossangelegte Regierungsreform nach rund zehnjähriger Behandlungszeit
2013 endgültig gescheitert war und dabei auch Vorschläge zur Erhöhung der Anzahl
Bundesräte abgelehnt wurden, hielt die Staatspolitische Kommission des Nationalrates
(SPK-NR) an dieser Idee fest und lancierte eine auch von ihrer Schwesterkommission
(SPK-SR) unterstützte parlamentarische Initiative. Begründet wird die Idee
insbesondere mit der ungenügenden Vertretung der Sprachregionen im
Regierungsgremium – eine der 2012 abgelehnten Forderungen war eine
Standesinitiative des Kantons Tessin gewesen. Zudem sei die seit 1848 stark
gewachsene Regierungstätigkeit auf zusätzliche Schultern zu verteilen, was nicht nur zu
höherer Legitimation, sondern auch zu einer sinnvolleren Departementsbildung führen
könne. Wie gering die Unterstützung für diese Idee allerdings nach wie vor ist, zeigte die
von März bis Juli 2015 durchgeführte Vernehmlassung des Entwurfs der SPK-NR: 19
Kantonsregierungen lehnen die Reform ab, fünf begrüssen sie und zwei äussern sich
skeptisch. Von den Parteien sprechen sich CVP, FDP, GLP und SVP gegen die
Reformidee aus, während sie von SP, GP und BDP begrüsst wird. Während auf
Gegnerseite darauf hingewiesen wird, dass sprachliche Repräsentation eine Frage des
politischen Willens sei und eine Aufstockung hohe Kosten verursachen würde, wiesen
die Befürworter darauf hin, dass der hohe Arbeitsaufwand zu einer Delegation von
Verantwortung an die Verwaltung führe, was aus parlamentarischer Sicht keine gute
Entwicklung darstelle. Die Behandlung des Geschäftes wie auch eine Anfang Februar
2014 eingereichte Petition (14.2005), die ebenfalls eine Erhöhung der Anzahl
Bundesräte fordert, wird wohl 2016 in Angriff genommen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Ein wohl auch aufgrund der "Kasachstan-Affäre" zusammengestellter Strauss an
parlamentarischen Initiativen verlangte mehr Transparenz über
Parlamentariereinkünfte. Das Prinzip des Milizsystems will es, dass Parlamentarierinnen
und Parlamentarier neben ihrer politischen Tätigkeit einem Beruf nachgehen. Die vier
eingereichten Vorstösse wollten Bestimmungen schaffen, mit denen die Einkünfte aus
diesen beruflichen Tätigkeiten offengelegt werden. Die erste parlamentarische Initiative
von Peter Keller (svp, NW) (15.441) will eine Offenlegungspflicht, mit der ehrenamtliche
und abgestuft nach 10 verschiedenen Stufen von CHF 1'200 (Stufe 1) bis über CHF
250'000 (Stufe 10) bezahlte Tätigkeiten einsehbar wären. Der zweite Vorschlag des
Nidwaldner SVP-Vertreters (15.446) ist eine abgeschwächte Version des ersten. Keller
fordert hier die Möglichkeit einer freiwilligen Deklaration für Einkünfte sowie die
Möglichkeit, ehrenamtliche Tätigkeiten auszuweisen. Dass die Forderung nach
Transparenz nicht nur die rechte, sondern auch die links-grüne Ratsseite umtreibt,
zeigen die beiden anderen parlamentarischen Initiativen. Der von der SP-Fraktion
dargelegte Vorschlag (15.449) fordert eine Deklarationspflicht von Einkünften ab einer
zu bestimmenden Summe, die von beruflichen Tätigkeiten und insbesondere aus von
Interessenorganisationen bezahlten Mandaten stammen. Die parlamentarische Initiative
der Grünen Fraktion (15.463) schliesslich fordert, dass die bereits bis anhin
obligatorischen Angaben zu den Interessenbindungen mit der Information zu den damit
verbundenen Entschädigungen ergänzt werden. 
Die SPK-NR nahm die vier Vorstösse zur Grundlage für eine grundsätzliche Diskussion
über Transparenzvorschriften für Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Sie
argumentierte, dass die Angabe der Höhe von Einkünften aus ausserparlamentarischen
Tätigkeiten keinen Mehrwert bringe. Eine Interessenvertretung sei in erster Linie eine
ideologische Angelegenheit und gehe nicht mit der Höhe einer Entschädigung einher.
Voyeurismus sei zu vermeiden, weil das Parlament von den beruflichen Fertigkeiten
seiner Mitglieder ja auch profitiere. Kritisiert wurde auch der administrative Aufwand,
der mit den Vorschlägen verbunden wäre. Wer freiwillige Angaben machen wolle, könne
das auch auf seiner eigenen Homepage tun. Alle vier Initiativen hatten denn auch eine
recht satte Kommissionsmehrheit gegen sich. Das Hauptargument der
Kommissionsminderheiten basierte auf der Forderung nach mehr Transparenz, die
einer Stärkung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die Politik Vorschub
leisten könnte. 
In der Sommersession 2016 nahm sich der Nationalrat allen vier Vorstössen gemeinsam
an. Dabei zeigten sich in der Diskussion keine wesentlich neuen Argumente. Alle vier
Vorstösse wurden versenkt. Mehr als ein Drittel an unterstützenden Stimmen konnte
keiner der vier Vorstösse auf sich vereinen. Die Minderheit setzte sich dabei in allen
vier Fällen – also auch bei den Initiativen von Peter Keller – aus der geschlossenen SP-
Fraktion und der Fraktion der Grünen zusammen, jeweils sekundiert von ein paar
wenigen bürgerlichen Stimmen. 17
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Parlamentsorganisation

Aufgrund der in den Medien so betitelten "Kasachstan-Affäre" war das Lobbying im
Bundeshaus stark in den Fokus geraten – nicht nur bei den Medien, sondern auch bei
den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die zahlreiche Vorstösse zum Thema
einreichten. Eine parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion machte auf einen
Aspekt in dieser Sache aufmerksam, der bisher eher unterbelichtet geblieben war. In
der Regel fokussiert die Diskussion nämlich auf die permanenten
Zutrittsberechtigungen, von denen jedes Parlamentsmitglied zwei vergeben kann.
Allerdings ist es auch möglich, pro Sessionstag maximal zwei temporäre, auf einen Tag
beschränkte Zutritte zu gewähren. Während die dauerhaften Zutritte inklusive der
Funktion der Personen, denen Einlass gewährt wird, veröffentlicht werden, ist dies für
die kurzfristigen Zutritte nicht der Fall. Die Grüne Fraktion fordert nun, dass
Transparenz auch für diese Tages-Zugangsbewilligungen geschaffen werden soll. 
Mit 18 zu 6 Stimmen empfahl die SPK-NR an ihrer Sitzung Ende Mai 2016 allerdings, der
Initiative keine Folge zu geben. Die Kommission betonte, dass ihr die Regelung der
Lobbyingtätigkeiten sehr wohl ein Anliegen sei und verwies auf die parlamentarische
Initiative Berberat (sp, NE) (15.438), aufgrund derer eine Gesetzesgrundlage geschaffen
werden soll. Die von der Grünen Fraktion angestrebte Regelung gehe aber sehr weit und
sei, falls aus den zahlreichen Gästen nur die Lobbyistinnen und Lobbyisten heraus
gefiltert werden sollen, administrativ zu aufwändig. Die Kommissionsminderheit hielt
allerdings fest, dass im Rahmen der neu zu definierenden Regelungen auch das
Problem der Tages-Zugangsbewilligungen angegangen werden sollte. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.05.2016
MARC BÜHLMANN

Weil die Mehrheit der SPK-NR die parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion, die
eine Veröffentlichung von Tages-Zugangsbewilligungen verlangt, abgelehnt hatte,
musste sich die grosse Kammer in der Frühjahrssession dem Thema annehmen. Zwar
werde über die Personen Buch geführt, die von den Parlamentsmitgliedern eine
eintägige Zugangsbewilligung erhalten – so die Ausführungen des Fraktionssprechers
Balthasar Glättli (gp, ZH) – aber diese Buchführung werde eben nicht öffentlich
gemacht. Dadurch könnten kluge Lobbyistinnen und Lobbyisten „unter dem Radar der
Transparenzanforderungen“, wie sie aktuell diskutiert würden, durchschlüpfen. Die
Sprecherin (Roberta Pantani, lega, TI) bzw. der Sprecher (Matthias Jauslin, fdp, AG) der
Mehrheit der SPK-NR verwiesen in ihren Ausführungen auf die parlamentarische
Initiative Berberat (sp, NE), mit der bereits mehr Transparenz bei der Lobbyarbeit
angestrebt werde. Die von den Grünen geforderte Idee sei sehr schwierig umzusetzen,
da für jede Besucherin und jeden Besucher abgeklärt werden müsste, ob er lediglich
Gast oder tatsächlich Lobbyistin oder Lobbyist sei. Mit der von der Pa.Iv. Berberat
angestrebten Akkreditierung sei das Problem besser in den Griff zu kriegen. Die
Ratsmehrheit von 112 Stimmen, die 53 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen
gegenüberstand, folgte dieser Argumentation und versenkte den Vorstoss der Grünen
Fraktion. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Rechtskommission des Ständerates reichte im Februar eine parlamentarische
Initiative für die genaue Festlegung der Zahl der Bundesrichter in Lausanne und Luzern
(Bundesversicherungsgericht) ein. Das Gesetz spricht von 35-45 Richtern; die
Kommission schlug nach eigenen Bedarfsabschätzungen 38 ordentliche und 19
nebenamtliche Richter vor, also eine Reduktion gegenüber den heute je 41
ordentlichen resp. nebenamtlichen Richtern. Da sich die von der Reform der
Bundesrechtspflege erwarteten Entlastungen noch nicht genau abschätzen lassen, soll
diese Regelung bis zum Jahr 2011 gelten. Die Reduktion soll bei der Neubesetzung der
Gerichte im Jahr 2008 erfolgen, wobei bis zu diesem Zeitpunkt frei werdende Stellen
nicht mehr ersetzt würden. Der Bundesrat war damit grundsätzlich einverstanden, ging
aber von noch stärkeren Entlastungswirkungen der Reformen aus (Schaffung eines
Bundesstrafgerichts, organisatorische Zusammenlegung der Gerichte von Lausanne und
Luzern, Erschwerung des Zugangs für Kläger) und schlug deshalb nur 36 ordentliche
Richterstellen vor. Beim Abbau über die Nichtersetzung von Vakanzen beantragte er
eine gewisse Flexibilität. So soll darauf verzichtet werden, wenn die sprachliche oder
fachliche Zusammensetzung des Gerichts dadurch so stark verändert würde, dass seine
Funktionsfähigkeit nicht mehr garantiert wäre. Das Bundesgericht hingegen sprach sich
strikte gegen eine Reduktion der heute 41 ordentlichen Richterstellen aus. Seiner
Meinung nach wäre eine qualitativ hochstehende Gerichtstätigkeit bei einem Abbau
nicht mehr gewährleistet.
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Der Ständerat beriet die Vorschläge bereits in der Märzsession. Er folgte seiner
Kommission und entschied sich für 38 Richter; einen Antrag Pfisterer (fdp, AG), die Zahl
bis 2014 bei 41 zu belassen, scheiterte deutlich. Auf Antrag seiner Kommission
beschloss der Rat zudem, dass das Bundesgericht umfassend und detailliert
Rechenschaft über die Art, den Umfang und den zeitlichen Aufwand der
Arbeitsaktivitäten jedes seiner Mitglieder abzulegen habe, um eine Grundlage für
Optimierungsmöglichkeiten zu erhalten.

Die Rechtskommission des Nationalrats zweifelte an den Annahmen der kleinen
Kammer über die zukünftige Geschäftslast, welche die Basis für den Abbauentscheid
gebildet hatten. Sie schlug vor, es bis Ende 2011 bei den gegenwärtigen 41 Richtern zu
belassen und dann, in Kenntnis der Auswirkungen der Gerichtsreform, allfällige
Reduktionen vorzunehmen. In der Abstimmung im Nationalrat unterlag dieser von der
Linken und der Hälfte der CVP unterstützte Vorschlag knapp mit 91 zu 87 Stimmen
gegenüber der von der SVP und der nahezu geschlossenen FDP befürworteten Lösung
des Ständerats (38 Richter). Die Pflicht zur detaillierten Rechenschaftsablage über den
Arbeitsaufwand ging dem Nationalrat zu weit. In einer Kompromisslösung einigten sich
die beiden Kammern darauf, dass das Gericht dem Parlament zwar Rechenschaft über
seinen Aufwand abzulegen hat. Verlangt werde aber nicht eine vollständige und
detaillierte Aufwanderfassung, sondern nur Informationen, welche das Parlament für
seine Entscheide benötigt. 20

Volksrechte

Wohl nicht zuletzt mit Blick auf die zu erwartende Auseinandersetzung über die
Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs hatte Nationalrat Hubacher (sp, BS) im
Vorjahr eine parlamentarische Initiative für die Einführung eines allgemeinen
Rüstungsreferendums eingereicht. Nachdem die Stimmberechtigten bereits 1987 eine
entsprechende Volksinitiative der SP mit einem Neinstimmenanteil von knapp 60
Prozent verworfen hatten, lehnte der Nationalrat auch den von der SP, den Grünen und
der LdU/EVP-Fraktion unterstützen Vorstoss Hubacher mit 96 zu 54 Stimmen ab. Nach
Ansicht der Fraktionen der FDP und der SVP dürfte eine derartige Erweiterung der
Volksrechte nur im Rahmen der Einführung eines generellen Finanzreferendums, dem
z.B. auch Beschlüsse über Rahmenkredite für Entwicklungshilfe oder Lohnerhöhungen
für das Bundespersonal unterstellt wären, eingeführt werden. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat hielt sich an den Antrag seiner SPK und beschloss mit 123 zu 60
Stimmen, der parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion für die Einführung des
Finanzreferendums keine Folge zu geben. Das Hauptargument der Gegner war, dass
beim Bund – im Gegensatz zu den Kantonen, die ja alle das Finanzreferendum kennen –
fast alle grossen Ausgabeposten auf Gesetzen beruhen, und diese ja bereits dem
fakultativen Referendum unterstellt sind. Gleich anschliessend an diesen Entscheid
beschloss der Nationalrat mit 120 zu 61 Stimmen, auch einer parlamentarischen
Initiative der Grünen für die Einführung des fakultativen Referendums bei
Rüstungsausgaben (06.442) keine Folge zu geben. Die SP, welche den SVP-Vorstoss
bekämpft hatte, stimmte in diesem Fall für die Ausweitung der Volksrechte, die SVP
dagegen. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Nachdem ein entsprechendes Postulat Vogler (csp, OW) bekämpft und abgeschrieben
und eine Motion Buttet (cvp, VS) abgelehnt worden waren, versuchte es die BDP-
Fraktion noch mit einer parlamentarischen Initiative. Der Schutz der Volksrechte sei
mittels einer Anpassung der Unterschriftenzahlen für die Einreichung einer
Volksinitiative oder eines Referendums sicherzustellen. Die BDP begründete ihre
Forderung mit „Stimmen aus der Bevölkerung“, die eine vernünftige Reduktion der
Anzahl Abstimmungen forderten. Der „inflationäre Einsatz der Volksrechte“ müsse
geschwächt werden. Bei der Einführung der Volksinitiative 1891 hätten die damals
50'000 benötigten Unterschriften rund 8% der Stimmberechtigten entsprochen; heute
genüge bei einer erforderlichen Unterschriftenzahl von 100'000 die Signatur von
weniger als 2% der Stimmbevölkerung. Anstelle einer fixen Unterschriftenzahl müsse
neu eine prozentuale Hürde definiert werden, die zwischen 3 bis 5 Prozent zu liegen
kommen soll. Die Initianten verwiesen auf den Kanton Genf, wo ein solcher
Automatismus bei 4% eingeführt worden sei.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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In ihrem Anfang 2017 veröffentlichten Bericht machte die SPK-NR darauf aufmerksam,
dass es heute gar schwieriger sei, Unterschriften zu sammeln als früher. Vor der
Einführung der brieflichen Abstimmung hätten Initianten vor Abstimmungslokalen
Unterschriften sammeln können. Zudem würden Unterschriftensammlungen Zeit und
Geld kosten. Mit der Einführung einer solchen Hürde, die faktisch einer Erhöhung der
Unterschriftenzahl gleichkäme, würde man kleine und wenig finanzkräftige
Initiativkomitees stark benachteiligen. Zudem sei die Nutzung der Volksinitiative einer
gewissen Fluktuation unterworfen; zur Zeit rede niemand mehr von einer Initiativenflut.
Mit 19 zu 3 Stimmen empfahl die Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 23

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Mit der Diskussion um eine Energiewende wurde auch die Suche nach einem Endlager
für radioaktive Abfälle virulenter. Mit dem Ziel, ein Mitspracherecht der Kantone bei
der Frage nach der geologischen Tiefenlagerung wieder einzuführen, reichte die GP-
Fraktion eine parlamentarische Initiative ein. Mit der Einführung des
Kernenergiegesetzes (KEG) von 2005, so die Begründung, sei den möglichen Standort-
und Nachbarkantonen ein Mitentscheidungsrecht entzogen worden. Nur mit einem
solchen könne aber die Unterstützung der Bevölkerung gewonnen werden. Ein
mögliches nationales Referendum würde eine Standortminderheit schaffen, die von
einer Mehrheit überstimmt werden könnte. Der Nationalrat behandelte den Vorstoss
gleichzeitig mit einer parlamentarischen Initiative Hans-Jürg Fehr (sp, SH) (Pa.Iv. 10.514),
die die gleiche Stossrichtung verfolgte. Die grosse Kammer entschied, beiden
Vorstössen keine Folge zu geben, da die Standortsuche eine Bundesaufgabe bleiben
solle und sich das jetzige Verfahren als geeignet herausstelle. Im Sachplan sei die
intensive Mitwirkung der betroffenen Regionen gewährleistet. Letztlich sei aber die
Sicherheit eines geeigneten Standortes oberstes Ziel. Zudem sei ein Vetorecht bei der
Diskussion über das KEG von den Räten damals abgelehnt worden. Beide Initiativen
wurden letztlich knapp mit 93 zu 83 bzw. 95 zu 83 Stimmen abgelehnt. Während die GP,
die SP und die GLP geschlossen für und die FDP und die BDP geschlossen gegen ein
Mitspracherecht stimmten, war die CVP in der Frage gespalten. Zudem fanden sich
auch sechs SVP-Mitglieder aus möglichen Standortkantonen bei der Minderheit. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.09.2012
MARC BÜHLMANN

Territorialfragen

Obwohl die politischen Aufgaben unbestrittenermassen immer komplexer werden und
vor allem die kleinen Kantone manchmal an die Grenzen ihrer
Problemlösungskapazitäten stossen, sieht eine Mehrheit des Nationalrats noch keinen
Grund, die bestehenden Kantonsstrukturen durch neue, grössere politische Einheiten
(Regionen) zu ersetzen. Ein Postulat Jutzet (sp, FR) (98.3402), das vom Bundesrat
entsprechende Vorschläge verlangt hatte, fand zwar bei der Linken Unterstützung,
wurde jedoch auf Antrag des Bundesrats mit 62:49 Stimmen abgelehnt. Die
Landesregierung machte in ihrer Begründung nicht nur auf die noch ausbaubaren
Instrumente überkantonaler Zusammenarbeit aufmerksam, sondern vertrat auch den
Standpunkt, dass die Initiative zu einer derart eingreifenden Reform nicht vom Bund,
sondern von den Kantonen aus kommen müsste.
Die Idee einer Ersetzung der Kantone durch grossräumigere politische Einheiten fand
insbesondere bei den Grünen Anklang. Das vom Parteivorstand propagierte Projekt,
dazu noch 1999 eine Volksinitiative zu lancieren, wurde allerdings von der Parteibasis
nur lauwarm begrüsst. Die Delegiertenversammlung unterstützte die Idee zwar
grundsätzlich, war aber für ein langsameres Vorgehen. Sie beschloss, das Thema vorerst
von einer bereits bestehenden parteiinternen Arbeitsgruppe begutachten zu lassen. Im
Nationalrat reichte die grüne Fraktion eine parlamentarische Initiative für die
Ersetzung der Kantone durch sechs bis zwölf Grossregionen ein.
Etwas konkreter wurden derartige Bestrebungen in der Westschweiz. Die im Vorjahr
angekündigte kantonale Volksinitiative für eine Fusion der Kantone Genf und Waadt
wurde vorerst in der Waadt lanciert und mit rund 13'500 Unterschriften eingereicht. In
Genf soll die Unterschriftensammlung im Frühjahr 2000 stattfinden. 25
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Der Nationalrat befasste sich mit der im Vorjahr von der grünen Fraktion eingereichten
parlamentarischen Initiative für die Ersetzung der Kantone durch sechs bis zwölf
Grossregionen. Die Grünen argumentierten dabei vor allem mit Effizienzgewinnen,
welche mit dem Verzicht auf die bestehenden, zum Teil sehr kleinräumigen
Kantonsstrukturen zu erzielen wären. Gemäss Parteipräsident Baumann (BE) würde eine
solche neue Organisation auch die demokratischen Mitbestimmungsrechte des Volkes
verbessern, da die als Alternative angepriesene Zusammenarbeit zwischen den
Kantonen primär von den Kantonsregierungen bestimmt und teilweise der
parlamentarischen Entscheidung und der direkten Demokratie entzogen sei.
Unterstützt wurde die grüne Fraktion durch die SP. Die bürgerliche
Kommissionsmehrheit sprach sich grundsätzlich dagegen aus, dass
Kantonszusammenschlüsse und andere territoriale Reorganisationen vom Bund, d.h.
von oben her, den Kantonen diktiert würden. Zudem betonte sie die Gefahr eines
Verlusts an politischer Legitimität, wenn die historisch gewachsenen und
identitätsstiftenden Kantone durch neue, künstliche Gebilde abgelöst würden. Die in
Form einer allgemeinen Anregung gehaltene Initiative wurde mit 91:59 Stimmen
abgelehnt. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2000
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

A plusieurs occasions, lors des sessions de mars et du mois de juin, les parlementaires
ont questionné le Conseil fédéral sur l'état d'avancement des négociations sur le traité
de l'EEE et ont réclamé une plus grande transparence de sa part. Le débat sur la
politique européenne de la Suisse s'est poursuivi lors de la session d'octobre par le
biais de différentes initiatives parlementaires. Ainsi, au Conseil national, malgré la
motion d'ordre Portmann (pdc, GR) demandant de reporter le débat sur la Suisse et
l'Europe après la conclusion du traité de l'EEE (rejetée de justesse par 65 voix contre
61), la triple initiative parlementaire Sager (udc, BE) (90.245) / Caccia (pdc, TI) (90.246))
/ Petitpierre (prd, GE) (90.247) et celle du conseiller national Jaeger (adi, SG) (90.262)
suscitèrent d'importantes discussions. La première propose une modification de la
Constitution fédérale en spécifiant que "la Confédération participe à la construction de
l'Europe" et qu"elle négocie avec la Communauté européenne les termes de sa
participation" (90.245-247) . Pour ses auteurs, elle devrait permettre une approche
européenne la plus large possible, pas uniquement limitée à la CE, et d'ouvrir un débat
public afin de sensibiliser l'opinion sur la question de l'intégration européenne. La
seconde initiative allait encore plus loin puisque elle proposait que le Conseil fédéral
ouvre des négociations en vue de l'adhésion de la Suisse à la CE (90.262). Les socialistes
ont demandé que l'initiative Jaeger soit renvoyée à la commission pour que la demande
d'adhésion soit assortie de conditions pour garantir l'acquis environnemental de la
Suisse et les droits démocratiques. Cette proposition a été largement rejetée. Les
socialistes et les indépendants se sont montrés les plus favorables à une demande
d'adhésion à la CE alors que les écologistes, l'UDC et le PA étaient les plus réticents;
quant aux partis radical et démocrate-chrétien, ils ont déclaré qu'ils préféraient
attendre la signature du traité de I'EEE avant d'envisager une autre forme de
rapprochement avec la CE. Après un long débat et faute de solution faisant l'unanimité
parmi les députés, les deux initiatives ont été renvoyées à la commission des affaires
étrangères pour un nouvel examen et seront traitées après la conclusion du traité de
l'EEE. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Aussenwirtschaftspolitik

De leur côté, les Verts ont déposé une initiative parlementaire au Conseil national
demandant que les Pilatus d’entraînement soient soumis à la loi fédérale sur le matériel
de guerre. Le Conseil national, sur avis de la majorité de sa commission, a toutefois
refusé de donner suite à cette initiative parlementaire, au titre que l’accepter
reviendrait à porter un coup sérieux à l'industrie suisse et mettrait sans doute en péril
des entreprises comme Pilatus. 28
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Landesverteidigung

Militäreinsätze

Parmi trois initiatives parlementaires déposées en fin d’année 2004 par le groupe des
Verts au Conseil national, l’une d’elles demandait que la sécurité intérieure soit
totalement démilitarisée et entièrement confiée aux autorités civiles. Elle visait par là
même directement l’engagement de l’armée pour la protection des ambassades. La
Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) s’est prononcée
en début d’année à l’encontre de cette initiative par 15 voix contre 5. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.02.2005
ELIE BURGOS

Les débats autour de la question de la surveillance d’ambassades par l’armée s’est
poursuivi durant l’année sous revue. Une initiative parlementaire des Verts, déposée
en 2004, a été rejetée par 115 voix contre 60 au Conseil national. Les Verts, qui
dénonçaient une augmentation spectaculaire du nombre de jours de service militaire
consacrés à des missions intérieures – surveillance d’ambassades notamment –,
demandaient une démilitarisation de la sécurité intérieure, et une séparation plus
claire entre les tâches dévolues à l’armée et à la police. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
ELIE BURGOS

Militärorganisation

En début d’année, le DDPS a remis au Conseil fédéral le plan directeur d’Armée XXI,
dont les grandes lignes avaient été exposées l’année précédente. Changement
d’importance survenu entre temps sur l’initiative du commandant de corps Jean Abt: la
possibilité pour les recrues de partager leur école en deux périodes de trois mois,
étalées sur deux ans. Le plan directeur entérine aussi la décision d’ouvrir tous les
fonctions militaires aux femmes, ainsi que la disparition des troupes du train et des
cyclistes. Il a aussi précisé l’un des points essentiels de la réforme: la centralisation du
recrutement dans six centres, qui accueilleront dès 2002 les jeunes appelés pour un
séjour de deux ou trois jours. L’objectif de ce nouveau système est de cerner au mieux
les profils psychologiques des recrues et d’éviter ainsi un taux trop important
d’abondons en cours de service militaire. Alors que ce taux s’élevait à 8% en 1980, il a
atteint un peu moins de 15% en 2000. Ce phénomène représenterait 90'000 jours de
service et un coût évalué à CHF 10 millions. Entre six et sept centres de recrutement
seront opérationnels dès 2003. A ce sujet, le gouvernement a reçu les doléances mi-
inquiètes, mi-offusquées, du Tessin. Ce dernier ne serait pas inscrit sur la liste des
cantons chargés d’abriter les nouveaux centres de recrutement. Le conseiller d’Etat
Luigi Pedrazzini (pdc), chef des Affaires militaires du Tessin, s’en est ouvert à Samuel
Schmid, invoquant «une question de principe» et rappelant l’importance pour le
canton italophone de conserver un contrôle direct sur le recrutement de ses
ressortissants, soit environ 1300 jeunes gens par année.
Sans remettre en cause les points essentiels du plan directeur, le gouvernement a
toutefois demandé au département de Samuel Schmid de faire en sorte de réduire le
budget prévu annuellement, de CHF 4.3 milliards à 4 milliards, demande que Samuel
Schmid a déclaré incompatible avec les objectifs de fonctionnement d’Armée XXI et son
souci d’autonomie. Cet argument a porté ses fruits, puisque le Conseil fédéral, lors de
la mise en consultation du plan directeur quelques semaines plus tard, a finalement
maintenu le budget militaire initial. Le renforcement de la part des investissements
voulu par le DDPS fut un argument important dans le maintien de ce budget: sur CHF
4.3 milliards, 2 milliards seront alloués aux investissements, soit un plan de dépenses
de CHF 29 milliards répartis sur 15 ans. La mise en application d’Armée XXI est prévue
pour le 1er janvier 2003. 
Au cours de sa mise en consultation, le plan directeur a subi de très nombreuses
critiques de sources politiques, civiles et militaires. Plus tôt dans l’année, un groupe de
hauts gradés avait déjà publié dans la presse une lettre où il jugeait la réforme
inconstitutionnelle, car ne tenant plus compte du principe de défense autonome
inscrit dans la Constitution. Une fois le projet transmis en consultation, la Société
suisse des officiers (SSO) a émis le souhait d’y voir adapté des modifications,
notamment dans les domaines de l’organisation et de la formation. Au niveau des
partis, le PS, jetant un véritable pavé dans la mare, a plaidé pour une défense
professionnelle de 15'000 hommes. Si l’armée de milice devait être maintenue, le parti
préconiserait un maximum de 120'000 soldats au total, pour 200 jours de service et un
budget de CHF 2.5 milliards. Le tout répondrait à une analyse des menaces probables,
effectuée chaque dix ans. Pour sa part, le PRD, pourtant largement initiateur de la
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réforme, a demandé une révision entière de la réforme. Le parti a déploré l’abandon du
train et la trop longue période d’affilée de l’école de recrue, handicap pour l’économie
et pour la formation universitaire. Il a plaidé pour une école de 280 jours maximum, une
plus grande prise en considération des commandements régionaux et, partant, une
marge de manœuvre de l’état-major général plus limitée. Enfin, il a soulevé les risques
d’une armée à deux vitesses, avec une professionnalisation accrue du secteur militaire.
Toujours dans un registre conservateur, l’UDC s’est élevée contre les projets
d’ouverture et de coopération internationale de la réforme. Elle a rejeté l’option du
service long (300 jours), ferment de professionnalisation, ainsi que la limite d’âge fixée
à 30 ans. L’ASIN a voué aux gémonies le projet, le jugeant «incohérent, superficiel et
dépassé». Lors de l’assemblée des délégués udc, Samuel Schmid a même été
violemment désavoué par les membres de son parti: 291 voix contre 49 ont proposé le
renvoi du plan directeur au Conseil fédéral. Parmi les partis gouvernementaux, seul le
PDC a approuvé le projet dans son ensemble, soulignant au passage l’importance de la
nature de milice de l’armée suisse. 
Les associations d’étudiants ont contesté le nouveau calendrier de l’école de recrues,
le jugeant inadapté aux contraintes universitaires. Alors que 16 semaines d’école de
recrue traditionnelles empêchaient déjà les nouveaux universitaires d’assister au début
des cours en octobre (pour les deux tiers d’étudiants qui choisissent d’effectuer leur
service en été), les 24 semaines d’affilée prévues par Armée XXI apparaissent comme un
obstacle infranchissable au cursus des universitaires. L’Union nationale des étudiants
suisses (VSS/UNES) a aussi rappelé que l’abaissement de la limite d’âge pour servir, de
42 à 30 ans, concentre les obligations militaires sur une durée inadéquate pour les
recrues universitaires – un quart des 20'000 personnes appelées chaque année sous
les drapeaux –, contraintes à jongler difficilement entre leurs examens et leurs jours de
service. L’association a peur que le DDPS ne cherche à encourager, par ce calendrier, le
choix d’un service long de la part des étudiants. 
Face à cette volée de voix discordantes, le DDPS a été contraint de retarder le
calendrier de mise en application d’Armée XXI, et d’en modifier les points conflictuels.
Les quatre changements par rapport au plan directeur: la durée de l’école de recrue est
ramenée à 21 semaines au lieu de 24, soit 262 jours d’affilée; la troupe du train, chère
aux conservateurs, est finalement maintenue; le poids des unités blindées est revu à la
baisse, passant de trois à deux brigades; enfin, le système de service long (300 jours
d’affilée) ne pourra pas excéder un cinquième des effectifs, répondant ainsi aux
craintes d’une professionnalisation de l’armée. La mouture finale du texte a été
transmise en octobre au parlement. 31

Zivildienst und Dienstverweigerung

Le Conseil national a traité une initiative parlementaire Hurter (udc, SH) visant à
réintroduire l’examen de conflit de conscience. La CPS-CN a recommandé de
l’adopter et a décidé d’y adjoindre une initiative parlementaire chargeant le parlement
de réviser la loi sur le service civil afin de remédier au manque d’effectifs de l’armée
causé par les requérants au service civil n’ayant pas de motif de conscience. Lors des
discussions, deux propositions de minorité Lachenmeier (pe, BS) ont recommandé de
rejeter les objets. La députée a estimé, en accord avec la CPS-CE et le Conseil fédéral,
qu’il est plus pertinent d’attendre le rapport de 2011 afin d’analyser la situation de
manière approfondie. Par ailleurs, elle considère que la preuve par l’acte est une
preuve suffisante et que la crainte de voire les effectifs de l’armée se dissoudre est
injustifiée. La chambre du peuple a décidé de ne pas donner suite à l’initiative
parlementaire Hurter par 84 voix contre 74. La gauche, unanime, et certains membres
des groupes PDC et PLR l’ont ainsi refusée. L’initiative de la CPS-CN (In. parl. 10.481) a
été elle adoptée par 98 voix contre 63. La gauche, en bloc, et certains membres du PDC
l’ont combattue en vain. 32
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Le Conseil national est entré en matière et a accepté l'initiative, contre l'avis de sa
commission, et a chargé cette dernière de préparer la discussion de détail.
L'opposition venait des verts et des socialistes qui ont dénoncé les structures
sclérosées des associations agricoles auxquelles les petits paysans devraient cotiser,
alors que les résultats obtenus dans ce domaine auraient jusqu'à maintenant été
dérisoires. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1992
SERGE TERRIBILINI

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Als Antwort auf die an der Urne im Vorjahr gescheiterte Mutterschaftsversicherung
forderte die CVP-Fraktion mit einer parlamentarischen Initiative eine Erhöhung des
Kinderabzugs bei der direkten Steuer auf mindestens 7200 Fr. Für Kinder in Ausbildung
sowie für die berufsbedingte Kinderbetreuung sollen zusätzliche Abzüge eingeführt
werden. Zur Wahrung der Ertragsneutralität schlug die CVP vor, eine Verschiebung auf
Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zu prüfen. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner
WAK, die bei drei Enthaltungen einstimmig für das Begehren votiert hatte. Sodann
überwies der Rat eine Motion von Ständerätin Simmen (cvp, SO) (Mo. 99.3378), die
dieselben Anliegen verfolgte. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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In der Sommersession gab der Nationalrat diskussionslos einer parlamentarischen
Initiative der CVP-Fraktion Folge, welche im Rahmen einer Unternehmenssteuerreform
II insbesondere eine Halbierung der steuerlichen Doppelbelastung des Risikokapitals,
eine Erleichterung der Unternehmernachfolge bei Einzelfirmen und
Personengesellschaften und eine Verbesserung des Beteiligungsabzugs verlangt. Im
Winter erklärte Bundesrat Merz anlässlich der Diskussion zu einer Interpellation Wicki
(cvp, LU), dass die Vernehmlassung zum letzten Jahr in Konsultation gegebenen
Vorentwurf einer Unternehmenssteuerreform II für keine der drei vorgeschlagenen
Varianten eine klare Mehrheit ergeben habe. Basierend auf der aber inzwischen
vorliegenden Einigung zwischen den Kantonen und dem Finanzdepartement
beabsichtige die Regierung, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres ihre Botschaft
zu präsentieren, damit das Parlament noch im gleichen Jahr die Beratungen aufnehmen
könne. Voraussetzung sei, dass der Gesamtbundesrat der Vorgehensweise des
Finanzdepartements folge und weiterhin beim Unternehmer und nicht bei der
Unternehmung eine steuerliche Entlastung anstrebe. 35
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

L'affaire a continué à faire des vagues au Conseil National avec une initiative
parlementaire des Verts réclamant la mise en place d'une commission d'enquête
parlementaire indépendante chargée d'examiner les transports de déchets nucléaires
en Suisse et les procédures de concession, ainsi que de surveiller les centrales
nucléaires suisses. L'initiative a été rejetée par les parlementaires qui ont estimé que
les éclaircissements de la commission de gestion, ainsi que les mesures du chef du
DETEC, seraient aptes à éclaircir la situation. 36
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Dans le cadre de l'initiative parlementaire Giezendanner (udc, AG), la CTT-CN a
approuvé la proposition de sa sous-commission d'ouvrir une procédure de
consultation sur le doublement du tunnel routier du Gothard. Lors de la présentation
de son contre-projet à Avanti, la CTT-CN a dévoilé les résultats. Quatre cantons
(Appenzell Rhodes Intérieures, Bâle-Campagne, Obwald, Tessin), le PL, le PRD, l'UDC,
Economiesuisse et le lobby de la route (TCS, FRS, ASTAG) se sont déclarés favorables à
une planification immédiate d'un deuxième tube, puis une construction en
coordination avec celle du réseau autoroutier suisse. Treize cantons (Bâle-Ville, Berne,
Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Vaud,
Zoug, Zurich) se sont opposés au doublement. Le PCS, le PS, l'UDF et les Verts, ainsi
qu'une pléiade d'organisation environnementales (ATE, WWF) et l'Initiative des Alpes,
ont également manifesté leur opposition. Argovie, Appenzell Rhodes Extérieures,
Fribourg, Genève, Glaris, Uri, Valais et le PDC étaient d'accord avec un début immédiat
de la planification, mais sous conditions. Il est à noter qu'Uri s'est déclaré défavorable à
une dérogation de l'article constitutionnel sur la protection des Alpes sous couvert
d'une modification constitutionnelle. St Gall et Thurgovie ont renoncé à donner un avis.
Les résultats de cette consultation n'ont toutefois pas été utilisés, car le traitement par
la commission de l'initiative Giezendanner a été gelé. L'initiative Avanti avait la priorité
des membre de la commission, alors que Moritz Leuenberger souhaitait que le
parlement les traite ensemble. (Pour le procès de la discussion d'un second tube pour
le tunnel autoroutier du Gothard afin de réfaire celui-ci, voir ici (2008) et ici (2016).) 37
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Contre l’avis de la majorité de sa CTT, le Conseil des Etats a décidé, par 21 voix contre 8,
de donner suite à une initiative parlementaire Stähelin (pdc, TG) visant à supprimer la
vignette pour les vélos. La majorité s’est ralliée à l’argumentaire de l’initiant soulignant
l’archaïsme et l’inutilité du dispositif, dans la mesure où pratiquement tous les
habitants du pays bénéficient d’une assurance responsabilité civile (RC). Pour la
majorité de la CTT et la minorité rose-verte du plénum, deux arguments plaidaient pour
le maintien de la vignette : la modicité du coût de cette assurance et le fait qu’environ
10% de la population, issus des milieux défavorisés, ne bénéficient pas d’une
couverture RC privée. La CTT-CN a adhéré à la décision de la chambre haute. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.08.2009
NICOLAS FREYMOND

La CTT-CE a présenté un projet de modification de la loi sur la circulation routière
(LCR) consistant en la suppression de la vignette pour les vélos et concrétisant ainsi
l’initiative parlementaire Stähelin (pdc, TG) à laquelle le Conseil des Etats et la CTT-CN
avaient décidé de donner suite l’année précédente. La commission a motivé la
suppression de cette assurance responsabilité civile (RC) obligatoire pour les cyclistes
par ses coûts administratifs jugés excessifs et par le fait que plus de 90% de la
population est couverte par une assurance RC privée. Cette assurance obligatoire
subsistera cependant pour les cyclomotoristes.

Le Conseil fédéral s’est dit favorable en principe à la suppression de la vignette pour les
vélos. Il a cependant mis en garde contre les inconvénients de cette suppression en
matière de protection des personnes lésées. Selon le projet de la CTT-CE, une victime
ne pourra en effet plus exiger la couverture du dommage directement auprès d’une
assurance autorisée à pratiquer en Suisse : elle devra en premier lieu s’adresser à
l’auteur du dommage, puis, si nécessaire, le poursuivre en justice. En outre, elle ne
pourra bénéficier d’un soutien financier du Fonds national suisse de garantie (FNG)
qu’à titre subsidiaire et sans doute plusieurs années après les faits, si l’auteur du
dommage ne dispose pas d’une assurance RC privée. Pour ces raisons, le gouvernement
a exigé l’octroi à la personne lésée d’un droit de créance contre le FNG, lorsqu’aucune
assurance RC n’est tenue à des prestations ou que l’absence d’assureur est contestée.

Au Conseil des Etats, lors du débat d’entrée en matière, la suppression a été combattue
par des sénateurs socialistes, qui ont rappelé que si elle permettait d’économiser 1
franc de coûts administratifs par vignette, elle engendrerait sans aucun doute une
hausse des primes de la RC privée. Or si cette augmentation excède 4 francs, alors le
nouveau système sera plus coûteux que l’ancien. L’entrée en matière a toutefois été
décidée sans opposition. Lors de la discussion par article, le projet de la CTT n’a pas
suscité de débats et les sénateurs ont approuvé tacitement l’amendement proposé par
le Conseil fédéral. Au vote sur l’ensemble, ils ont adopté cette modification de la LCR
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par 25 voix contre 6 et 2 abstentions.

Au Conseil national, une minorité verte de la CTT-CN s’est opposée à l’entrée en
matière, au motif que le système en vigueur fonctionne à satisfaction et que plusieurs
associations de transports sont favorables à son maintien. Par 93 voix contre 56, les
députés ont rejeté cette proposition, puis, sans discussion, ils ont adopté le projet, par
96 voix contre 51. En votation finale, les chambres ont confirmé leur premier vote,
respectivement par 38 voix contre 2 et par 127 voix contre 58. 39

Luftfahrt

Par 85 voix contre 65, le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire des Verts
qui exigeaient l’interdiction générale des vols de nuit sur les aéroports suisses entre 22
heures et six heures. Aux dangers de la santé des riverains des aéroports, les opposants
ont fait valoir les coûts de réaménagement du territoire et des mesures antibruit, ainsi
que une perte d’attractivité de Kloten et Cointrin. A cette occasion, Leutenegger-
Oberholzer (ps, BL) a retiré son initiative qui demandait au Conseil fédéral de fixer des
valeurs limites d’exposition au bruit (00.433). Elle a motivé son geste par le fait que le
Tribunal fédéral et les recommandations d’une commission d’experts lui avaient donné
raison. Tenant compte des jugements et des conclusions de ces derniers, le Conseil
fédéral a fixé à 60 décibels les seuils de tolérance au bruit autour des aéroports. Au-
lieu des CHF 220 millions envisagés en avril 2000, la facture pour les indemnisations et
les aménagements nécessaires est estimée à CHF 2,3 milliards. Elle se répartira à raison
de 75% pour Zurich et 25% pour Cointrin. L’essentiel des charges, soit environ CHF 2
milliards, servira à indemniser les propriétaires dont les biens immobiliers subissent
une perte de valeur. Le reste, à savoir le coût de la pose de protections sonores, est
estimé à CHF 302 millions (221 autour de Kloten, 81 dans le voisinage de Cointrin). Les
constructions seront restreintes sur les terrains où le bruit dépasse les valeurs seuils
(entre 55 et 60 décibels par jour, selon le type d’occupation des zones). Le
développement du logement y sera en principe prohibé. Les mesures décrétées ne
toucheront que très modérément les autres places d’atterrissage (Bern-Belp et
Lugano), car les secteurs où les valeurs limites sont dépassées ne sont que très
faiblement peuplés. En ce qui concerne Bâle-Mulhouse, aucun dépassement n’a été
constaté sur sol suisse. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Après les débrayages à Genève et les menaces latentes, les représentants des syndicats
et les employeurs se sont entendus sur les CHF 110 millions réclamés par les employés
(versements pendant le délai de licenciement, indemnités de départ de quatre mois /
cinq pour les pilotes et préretraites). Seul problème, personne ne savait d’où allait
provenir le financement. La justice zurichoise a reconduit le sursis concordataire
jusqu’au 5 juin 2002 pour SairGroup, SairLines, Swissair et Flightlease. Au parlement,
l’UDC et le PDC ont demandé la mise sur pied d’une commission d’enquête
parlementaire (CEP) sur la débâcle de Swissair (Iv.pa. 01.458; Iv.pa. 01.459). Les radicaux
et les verts étaient opposés. Les socialistes, qui auraient pu assurer la création de la
CEP avec leur appui, ont temporisé. Ils réservaient leur réponse à février 2002, mais
soutenaient l’enquête de la commission de gestion des Etats. Celle-ci se penchait sur le
devoir de surveillance de l’OFAC, sur le rôle de la Confédération en tant qu’actionnaire,
sur la gestion de la crise par le Conseil fédéral et sur les raisons du grounding du 2.10.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires, le conseil d’administration de Crossair a
démissionné dans sa totalité, y compris son fondateur Moritz Suter, afin de laisser place
libre à une nouvelle équipe de onze membres présidée par le hollandais Pieter Bouw.
Le nouveau conseil d’administration a approuvé le business-plan. Entre temps, le
DETEC a octroyé à Crossair 31 concessions pour des lignes court et moyen-courriers
qui étaient desservies par Swissair. En fin d’année, le Conseil fédéral a levé la garantie
étatique pour risques liés aux actes de guerre ou de terrorisme. En effet, les assureurs
garantissaient à nouveau la couverture des risques allant jusqu’à 1 milliard de dollars. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2001
PHILIPPE BERCLAZ

01.01.90 - 01.01.20 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Contre l’avis de son Bureau, le Conseil national a accepté lors de sa session de
printemps par 89 à 88 voix la proposition du PDC de créer une Commission d’enquête
parlementaire (CEP) pour faire la lumière sur la débâcle de Swissair et pour déterminer
la responsabilité de la Confédération dans cette faillite. A l’occasion du vote sur le
mandat de la CEP et l’acceptation d’un crédit de CHF 2 millions pour les frais à engager,
le Conseil national s’est ravisé et a rejeté son entrée en matière par 95 voix contre 82 et
trois abstentions. Comme lors du premier vote, les fronts étaient marqués entre les
socialistes, les radicaux et les verts qui ne voulaient pas de la CEP et les démocrates-
chrétiens, les libéraux et les udc qui militaient en sa faveur. Les premiers jugeaient la
CEP superflue, compte tenu du fait que la sous-commission de gestion du Conseil des
Etats menait également une enquête parlementaire. Ils trouvaient aussi qu’il était
inutile de dépenser une pareille somme pour une enquête qui était avant tout du
ressort des autorités judiciaires et non politiques. Les seconds insistaient sur
l’importance de la CEP mise en parallèle avec l’enquête de la sous-commission des
Etats et celle du commissaire au sursis dans le but de faire toute la transparence sur le
désastre de Swissair. Ils voulaient également savoir si l’OFAC avait bien effectué son
devoir de surveillance et les raisons pour lesquelles la débâcle n’avait été ni anticipée,
ni prévue par le SECO. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Post und Telekommunikation

Le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire déposée par le groupe
écologiste, demandant que soit créé et subventionné un institut d'écologie de la
communication, ainsi qu'un postulat de teneur identique proposé par sa commission.
Pour les initiants, il se serait agi ainsi d'examiner, dans une société informatisée où une
immense quantité de nouveaux moyens de communication se développent
(vidéoconférences, consultation à distance, vidéotex, etc.), quel est l'avenir de ce
secteur, quels sont les besoins qu'il fait naître ou quelles sont les incidences des choix
effectués. La chambre a préféré se ranger aux arguments du Conseil fédéral, qui a
déclaré que cette mission était déjà remplie dans la mesure où il avait chargé le Conseil
suisse de la science de mettre sur pied pour quatre ans un système expérimental
d'évaluation des choix technologiques. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.1992
SERGE TERRIBILINI

La CTT-CN a élaboré une initiative de commission visant à assurer le maintien du
réseau postal sur tout le territoire par le biais d’indemnités fédérales. Le texte prévoit
de modifier la loi sur La Poste pour obliger cette dernière à exploiter des bureaux dans
toute la Suisse. Il s’agit de faire en sorte que les habitants des régions périphériques
bénéficient aussi des services d’un office postal à une distance géographique
acceptable. La Confédération devrait verser des indemnités compensatoires pour
couvrir une partie – 10 à 20% – des frais engendrés par la gestion des bureaux postaux
déficitaires. Au mois de juillet, devant le refus du Conseil fédéral, la Commission est
revenue sur sa proposition. Elle a accepté de ne pas prévoir d’indemnités
compensatoires pour les frais non couverts dans son initiative. Par 120 voix contre 62,
le Conseil national a accepté l’initiative de sa Commission lors de la délibération de la
loi fédérale sur la poste. En revanche, il a refusé par 98 voix contre 92 une proposition
d’une minorité de gauche voulant que la Confédération indemnise La Poste d’une
partie des frais couverts par l’exploitation du réseau d’offices de poste. Il a aussi rejeté
une proposition de Grobet (-, GE) voulant que toute fermeture d’un office postal soit
soumise au préalable à l’approbation du canton concerné. La demande de réexamen en
2004 pour la création d’une banque postale par la gauche et les Verts a connu le même
sort. Les conseillers nationaux ont refusé tacitement une initiative du canton du Jura
(01.306) visant à garantir un service public dans les régions périphériques et à
subordonner la création d’une banque postale à une remise en cause fondamentale du
plan de restructuration de La Poste. Le National a estimé que l’initiative de sa
Commission répondait aux attentes du canton du Jura. Saisi, le Conseil des Etats a
soutenu l’initiative parlementaire de la Commission du Conseil national, mais il a refusé
la proposition de la gauche d’indemniser une partie des frais non couverts pour
l’exploitation du réseau d’offices. Les Etats ont dans ce cadre accepté une formule qui
juge plus important de garantir des prestations que des offices postaux. 44
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Gegen Stimmen aus der SVP- und der FDP-Fraktion und gegen den Antrag des
Bundesrates verabschiedete das Parlament eine Revision des
Postorganisationsgesetzes, welche auf eine parlamentarische Initiative der CVP-
Fraktion zurückgeht. Sie verlangt, dass die Post in ihrer Organisation und in Bezug auf
ihre Produktionsstruktur der regionalen Vielfalt des Landes Rechnung trägt, soweit dies
wirtschaftlich tragbar ist. Ziel ist die Aufrechterhaltung dezentraler Betriebsstrukturen
sowie von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. (Zur Annahme der Initiative im Nationalrat
2003, siehe hier.) 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Mit 12 zu 10 Stimmen sprach sich die erstberatende nationalrätliche Kommission für
Rechtsfragen (RK-NR) im August 2014 dafür aus, einer parlamentarischen Initiative
Feller (fdp, VD) zur Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen
Referenzzinssatz Folge zu geben. Als übersetzter und somit unzulässiger Ertrag gilt bis
anhin eine Nettorendite des Vermieters, die 0,5% des hypothekarischen
Referenzzinssatzes übersteigt. Der Initiant erachtete den einheitlichen
Referenzzinssatz, der auf den durchschnittlichen Hypothekarzinsforderungen der
Banken beruht, als künstlich und abstrakt. Ebendiese Argumentation brachte auch die
Grüne Fraktion zur Begründung ihrer parlamentarischen Initiative vor, die den
Mietzinssatz vom hypothekarischen Referenzzinssatz entkoppeln wollte. In der
zeitgleich mit der parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) stattfindenden
Behandlung beantragte die RK-NR ihrem Rat jedoch mit 10 zu 9 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, dem grünen Anliegen keine Folge zu geben. Als Gegenargument brachten
Mitglieder der Kommissionsmehrheit unter anderem an, dass eine Orientierung am
Landesindex für Konsumentenpreise, die die Grüne Fraktion als Alternative zur
Koppelung an den hypothekarischen Referenzzinssatz forderte, bereits im Rahmen
einer 2004 stattgefundenen Volksabstimmung über den indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ abgelehnt worden war. Ebendiese Forderung
enthielt auch die 2010 im Parlament gescheiterte Mietrechtsrevision. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.08.2014
MARLÈNE GERBER

Wohnungsbau und -eigentum

Im Nationalrat wurde in der Dezembersession zwei parlamentarischen Initiativen der
CVP-Fraktion resp. von Hegetschweiler (fdp, ZH) (99.409) auf Antrag der WAK Folge
geleistet. Beide fordern die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung. Ebenso
wurde eine Motion der FDP-Fraktion (99.3066) in dieser Angelegenheit gegen die
Stimmen der SP überwiesen. Nationalrat Strahm (sp, BE) führte an, dass die Abschaffung
der Eigenmietwertbesteuerung gepaart mit der Aufhebung des Abzuges der
Hypothekarzinsen auf selbstgenutztem Wohneigentum in der WAK von allen Mitgliedern
unterstützt worden sei. Umstritten sei allerdings der ebenfalls geforderte Abzug der
Unterhaltskosten, weil hier eine Bürokratisierung drohe. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Im Januar präsentierte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des
Nationalrates die Vernehmlassungsergebnisse zum Gesetzesvorentwurf zur
parlamentarischen Initiative von alt Nationalrat Hegetschweiler (fdp, ZH), welche einen
Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung von selbstbewohnten Liegenschaften verlangt.
Die Gesetzesrevision will den erneuten Wechsel von der absoluten zur relativen
Methode des Grundstückgewinns, was bedingt, dass auch Steueraufschub gewährt
werden kann, wenn der Grundstückspreis des Ersatzobjekts geringer ist als derjenige
der ursprünglichen Liegenschaft. Die Ergebnisse der Vernehmlassung waren
überwiegend negativ. Während zwar die FDP, CVP und SVP sowie der Kanton Neuenburg
den Entwurf mit Argumenten der Förderung von Wohneigentum und beruflicher
Mobilität unterstützten, sahen die restlichen Kantone und die SP im vorgeschlagenen
Systemwechsel überwiegend steuerrechtliche Nachteile. Mit einem Mehr von 14 zu 8
Stimmen bei zwei Enthaltungen beschloss die Kommission jedoch, dem Rat den
ursprünglichen Vernehmlassungsentwurf zu unterbreiten. In seiner darauffolgenden
Stellungnahme sprach sich der Bundesrat wie die Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer ebenfalls für den Erhalt der absoluten Methode aus, da
sich diese als sachgerecht und praktikabel erwiesen habe und der beruflichen Mobilität
nicht entgegenstehe. Da bei der relativen Methode Steueraufschub ebenfalls für den
nicht reinvestierten Gewinn möglich wäre, befürchtete er eine Privilegierung der
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Liegenschaftsbesitzer und damit verbundene steuerliche Mindereinnahmen bei den
Kantonen. Weiter bemängelte er, dass ein solches System steuerrechtlichen
Grundprinzipien, namentlich dem Realisationsprinzip und dem Prinzip der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, widerspreche. Zustimmung erhielten jedoch die im
Entwurf festgehaltenen Regelungen zu Besteuerungskompetenz und Meldepflicht im
Falle von interkantonaler Ersatzbeschaffung. Im Nationalrat stellte die
Kommissionsminderheit einen Antrag auf Nichteintreten, welcher jedoch dank
bürgerlicher Opposition deutlich abgelehnt wurde. Der Nationalrat folgte in allen
Punkten seiner Kommission und beantragte in der Gesamtabstimmung mit 104
bürgerlichen zu 58 Stimmen aus dem linken Lager die Annahme des Entwurfes. Ein
anderes Bild zeigte sich in der Wintersession im Ständerat. Auf Anraten seiner
Kommission, welche klar den Argumenten des Bundesrats und der Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer folgte, beschloss die Kleine Kammer diskussionslos, nicht
auf die Vorlage einzutreten, worauf das Geschäft zurück an den Nationalrat ging. 48

Anfang Jahr wurden die Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenentwurf zu
den beiden Bausparinitiativen präsentiert. Der Gegenvorschlag, der von der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) gefordert und
ausgearbeitet worden war, orientierte sich stark an der Volksinitiative des HEV, welche
im Gegensatz zur Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Bausparen (SGFB) eine
obligatorische Einführung des Bausparens in den Kantonen vorsieht. Der Gegenentwurf
unterscheidet sich aber in zwei wesentlichen Punkten von der HEV-Initiative: Zum
einen verfügt er über moderatere steuerliche Anreize, da die Vermögenserträge der
Einkommenssteuer und die Bausparguthaben der kantonalen Vermögenssteuer
unterstellt würden, und zum anderen enthält er klarere Regelungen im Falle
zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen. In der Vernehmlassung äusserten sich
die CVP, CSP und SVP positiv zum Gegenentwurf. Die FDP stimmte dem Entwurf unter
dem Vorbehalt zu, dass er durch die in der SGFB-Initiative geforderten
Abzugsmöglichkeiten für Energie- und Umweltinvestitionen ergänzt werde. Eine klar
ablehnende Haltung gegenüber dem Anliegen vertraten die EVP, die Grünen und die SP
sowie nicht weniger als 22 Kantone. Nur gerade der Kanton Genf und der Kanton Basel-
Land, welcher als einziger Kanton über die Möglichkeit des steuerbegünstigten
Bausparens verfügt, unterstützen das Vorhaben. Die Urheber der beiden Initiativen
sprachen sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aus. Abgelehnt wurde der indirekte
Gegenvorschlag von den Mieterverbänden. Der Bundesrat gab ebenfalls eine
ablehnende Stellungnahme ab. Der wichtigste Einwand der Landesregierung war, dass
die Zielgruppe der Schwellenhaushalte (Haushaltseinkommen zwischen CHF 60'000
und CHF 100'000) mangels Eigenkapital nicht in der Lage sein würden, innerhalb von 10
Jahren ausreichend Mittel zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu äufnen.
Das Bausparen widerspräche dem Rechtsgleichheitsgebot, da gerade
einkommensstarke Steuerpflichtige, welche sich auch ohne die vorgesehenen
Massnahmen Eigenwohnheim leisten könnten, überdurchschnittlich vom Bausparen
profitieren würden. Der Bundesrat verwies zudem auf den Kommissionsbericht der
WAK-SR, der bei zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen trotz
Nachbesteuerung in einigen Fällen von Steuerausfällen im fünfstelligen Bereich pro
Person oder Ehepaar ausgeht. Weiter befürchtete er wegen Raumknappheit steigende
Haus- und Bodenpreise, was den Effekt der steuerlichen Fördermassnahmen
zumindest teilweise aushebeln könnte. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
behandelte der Ständerat den indirekten Gegenentwurf. Die Kommissionsmehrheit der
WAK-SR empfahl Eintreten. Unter anderem würde dies dem Nationalrat ermöglichen,
seine im Vorjahr ausgesprochene Unterstützung der beiden Volksinitiativen zu Gunsten
des moderateren Gegenvorschlages zurückzuziehen. Die kleine Kammer trat mit 20 zu
15 Stimmen auf den Entwurf ein und verabschiedete ihn bei 17 zu 17 Stimmen nur dank
Stichentscheid des Präsidenten Inderkum (cvp, UR). Der Nationalrat trat dann in der
Sommersession mit deutlichem Mehr auf den Gegenentwurf ein und empfahl ihn
ebenfalls zur Annahme. Praktisch geschlossen gegen den Entwurf votierten SP und
Grüne mit Unterstützung einer Minderheit der CVP. In der Schlussabstimmung fand das
Anliegen im Nationalrat mit 111 zu 64 Stimmen Zustimmung. In der ständerätlichen
Schlussabstimmung wurde der indirekte Gegenentwurf dann aber doch noch zu Fall
gebracht, nämlich mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Was die Stimmung im
Ständerat schlussendlich kippen liess, darüber konnte nur spekuliert werden. Zum
einen hätten einige freisinnige Ständeräte aus gewichtigen Gründen der
Schlussabstimmung fernbleiben müssen, zum anderen hätten die kantonalen
Finanzdirektionen mit ihrer Warnung vor Steuerausfällen von jährlich über CHF 100 Mio.
die kleine Kammer erfolgreich mobilisiert, liess Ansgar Gmür, Direktor des HEV,
verlauten. Bei Annahme des Gegenvorschlages hätte der HEV den Rückzug seiner
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Initiative in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite hatte die SP bei Annahme des
Gegenvorschlages bereits mit dem Referendum gedroht. 49

Die WAK-SR hat die Ergebnisse ihrer im Frühling 2019 eingeleiteten Vernehmlassung zur
Kenntnis genommen. Heute bezahlen Besitzer von Wohneigentum, in dem sie selber
wohnen, Einkommensteuern auf einen fiktiven Mietertrag (sog. Eigenmietwert). Die
Kommission schlug vor, den Eigenmietwert für am Wohnsitz selbstbewohntes
Wohneigentum  zusammen mit verschiedenen Abzugsmöglichkeiten (z.B. für den
Unterhalt oder die Instandstellung) abzuschaffen. Ausserfiskalisch motivierte Abzüge
(z.B. für Energiesparen) würden lediglich auf Bundesebene abgeschafft; die Kantone
könnten sie weiterhin erlauben. Zweitliegenschaften wären zwar vom Systemwechsel
nicht betroffen, doch würden ausserfiskalisch motivierte Abzüge trotzdem nicht mehr
erlaubt. Schliesslich sollte auch die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen mehr oder
weniger eingeschränkt werden; hierzu erarbeitete die Kommission fünf Varianten. Als
Ausgleich würde ein neuer «Ersterwerberabzug» von CHF 10'000 für Ehepaare (CHF
5'000 CHF Alleinstehende) eingeführt, der aber nach 10 Jahren endet. Insgesamt gingen
110 Stellungnahmen ein. Der kurze Zeit später veröffentlichte Vernehmlassungsbericht
zeigt auf, dass 21 Kantone, FDK, SP und die Grünen sowie der Mieterverband und SGB
die Vorlage ablehnen. Einzig die Kantone GE, NW, OW, SZ und ZH unterstützen den
Systemwechsel, doch auch sie lediglich mit gewichtigen Vorbehalten, allen voran
bezüglich Ersterwerberabzugs. Das gleiche gilt für die grundsätzlich befürwortenden
Parteien (SVP, FDP, CVP, BDP und Grünliberale). Am positivsten haben Verbände der
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer (HEV) und Economiesuisse reagiert. In
Anbetracht der zahlreichen umstrittenen Fragen hat die WAK-SR jedoch die Verwaltung
damit beauftragt, weitere Abklärungen vorzunehmen. Diese sollen vor allem folgende
Punkte betreffen: Zweitliegenschaften, Schuldzinsenabzüge und ausserfiskalisch
motivierte Abzüge für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2019
SEAN MÜLLER

Umweltschutz

Naturgefahren

L’article mis en consultation n’a pas plu aux cantons. Selon la plupart d’entre eux, la
tâche de la Confédération devait se limiter à une coordination générale. Ils
considéraient qu’elle pouvait d’ailleurs déjà s’y atteler par le biais de la loi en vigueur.
La Conférence des directeurs cantonaux de l’aménagement du territoire et de la
protection de la nature abondait en ce sens. Cette dernière ne serait favorable à un tel
article constitutionnel que s’il limite les compétences de la Confédération aux tâches
stratégiques. L’UDC, le PDC et le Parti libéral soutenaient les cantons. Pour l’UDC, les
dangers des tremblements de terre étaient différents d’un canton à l’autre. Les
démocrates-chrétiens considéraient que la Confédération ne devait effectuer qu’un
rôle de coordination. Les libéraux rejetaient toute nouvelle répartition des
compétences. Le PRD estimait, à l’inverse, que l’article constitutionnel était juste, mais
il regrettait que la protection contre les tremblements de terre doive se faire par le
biais d’une loi. Le PS et l’Association suisse des assurances soutenaient, en revanche,
une prise en charge de la Confédération. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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PHILIPPE BERCLAZ

Allgemeiner Umweltschutz

Se penchant sur l’avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des
Etats (CAJ-E), les divers acteurs consultés ont salué la révision du droit de recours des
associations environnementales et la simplification de l’étude d’impact sur
l’environnement (EIE). Mais pour les partis de droite, les propositions de la CAJ-E
n’allaient pas assez loin. Pour le PRD, elles ne permettaient pas d’empêcher les abus et
de simplifier les procédures. Les radicaux estimaient, que l’initiative populaire lancée
par leur section zurichoise en 2004, était une meilleure solution. Le PDC souhaitait une
meilleure harmonisation du droit environnemental et de la planification territoriale.
Economiesuisse et l’USAM se rangeaient derrière l’initiative du PRD. L’organisation
nationale ConstructionSuisse voulait raccourcir l’EIE et le limiter aux seules mesures de
protection indispensables. À l’opposé, la gauche et les associations environnementales
ont déploré les restrictions excessives. Le PS et les Verts militaient pour une extension
du droit de recours aux phases de planification. Les associations environnementales
ont demandé des améliorations à l’avant-projet, car, selon elles, le droit de recours
serait limité de façon « inacceptable ». Elles ont également refusé la simplification de
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l’EIE. L’Association suisse pour l’aménagement du territoire s’est quant à elle
positionnée en faveur de l’avant-projet de la CAJ-E. Après avoir pris connaissances des
résultats de la consultation, la commission a adopté le projet à l’attention du
parlement. Il répondait à une initiative parlementaire Hofmann (udc, ZH). Le Conseil
fédéral a apporté son soutien au projet de révision élaboré par la CAJ-E. Il a approuvé
le fait qu’il devrait vérifier périodiquement la liste des types d’installations soumises à
l’EIE et les valeurs seuils, et le cas échéant, les adapter. Seize organisations
environnementales se sont alliées pour demander le maintien intégral du droit de
recours en matière environnementale. 52

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Der Nationalrat hatte 2003 mit knappem Mehr einer von der Linken und der CVP
unterstützten parlamentarischen Initiative Dormann Folge gegeben, welche eine
spezielle gesetzliche Regelung der Arbeit auf Abruf und dabei insbesondere einen
ausgebauten Schutz für die Beschäftigten verlangte. Die WAK-NR beantragte nun,
dieses Ziel sei nicht weiter zu verfolgen und der Vorstoss abzuschreiben. Ein enges
gesetzliches Korsett mit Vorschriften über Minimalbeschäftigung, Entschädigung für die
Zeit, während der sich die Angestellten für eine Arbeit auf Abruf bereit zu halten haben,
frühe Ankündigung von Aufgeboten etc. würde diese Beschäftigungsform für die
Unternehmer derart unattraktiv machen, dass im Endeffekt Arbeitsplätze verloren
gehen und die auf diese Weise Beschäftigten zu Arbeitslosen würden. Die CVP-
Vertreterin Meier-Schatz (SG) wehrte sich vergeblich für die Initiative. Da diesmal nicht
nur die SVP, die FDP und die LP, sondern auch fast die Hälfte der CVP-Fraktion die
Initiative ablehnten, wurde sie mit 101 zu 79 Stimmen abgeschrieben. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2005
HANS HIRTER

Le groupe PBD a déposé une initiative parlementaire pour l'instauration d'un système
de prévoyance-temps. Les personnes étant de plus en plus en bonne santé et restant
actives à un âge avancé, il demande la mise en place d'un système fournissant les
services pour répondre aux besoins de ces dernières. En intégrant les différentes
générations, l'idée est que le prestataire d'un service puisse recevoir un crédit-temps
qu'il pourra échanger ensuite contre des prestations d'aide pour soi-même. Avec ce
système, les jeunes et les retraités pourraient prêter assistance aux personnes âgées.
Les bénéficiaires pourraient ainsi pourvoir le plus longtemps possible à leurs besoins
de logement et de mobilité individuels et maintenir des contacts sociaux. 
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-
CN) ne souhaite pas donner suite à cette initiative parlementaire par 15 voix contre 3 et
6 abstentions. Elle est d'avis qu'il n'est pas nécessaire pour le moment de prendre des
mesures visant à traduire ce modèle dans la Constitution ou dans une loi. Le Conseil
national devra se pencher sur cet objet. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.05.2017
DIANE PORCELLANA

Arbeitszeit

Le parlement s’est prononcé en faveur d’une libéralisation des heures d’ouverture des
magasins de stations-services. Jusque-là, les magasins de stations-services étaient
tenus de respecter les horaires réguliers. Les établissements situés sur les aires des
autoroutes ou le long d’axes de circulation importants à forte fréquentation touristique
avaient la possibilité d’ouvrir jusqu’à 1 heure du matin ainsi que le dimanche. En 2010,
les deux commissions de l’économie et des redevances avaient donné suite à une
initiative parlementaire Lüscher (plr, GE) demandant que soit inscrit dans la loi sur le
travail le principe selon lequel les magasins des stations-services situées sur les aires
des autoroutes ou en bordure des grands axes routiers puissent occuper des
travailleurs le dimanche et la nuit, à condition de proposer des marchandises et des
prestations qui répondent principalement aux besoins des voyageurs. Lors de la session
de printemps de l’année sous revue, le Conseil national a accepté, conformément au
projet de sa commission, cette modification par 115 voix contre 61. C’est le soutien
unanime de l’UDC, du PLR du PBD et des Vert’libéraux ainsi que d’une grande partie du
PDC qui a débouché sur une majorité confortable au sein de la chambre du peuple. Le
Conseil des Etats s’est également prononcé en faveur du projet en automne, mais a
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créé une divergence en optant pour une libéralisation moins ambitieuse. Alors que le
Conseil national souhaitait appliquer la nouvelle réglementation à l’ensemble des
magasins se trouvant le long d’axes de circulation importants, la chambre des cantons y
a ajouté la formule « fortement fréquentés ». Suivant l’avis du Conseil fédéral, une
majorité des sénateurs a estimé que la version du Conseil national allait accroître de
manière excessive le nombre de magasins pouvant bénéficier des horaires d’ouverture
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En décembre, le Conseil national s’est rallié à la
version proposée par le Conseil des Etats. Lors du vote final, le Conseil national a
adopté la modification de loi par 128 voix contre 59 et le Conseil des Etats par 29 voix
contre 11. Dans la foulée, les opposants ont lancé le référendum contre la libéralisation
des heures d’ouverture des magasins de stations-services. A cette fin, les principaux
syndicats, le PS, les Verts, le PEV, et plusieurs organisations religieuses (dont la
Fédération des Eglises protestantes et Justice et Paix, la Commission de la Conférence
des évêques suisses) s’étaient regroupés en juin au sein de « L’Alliance pour le
dimanche ». 55

Elaborée sur la base d’une initiative parlementaire Lüscher (plr, GE), la libéralisation
des heures d’ouverture des magasins de stations-services adoptée par le parlement en
décembre 2012 a été combattue par voie de référendum. Regroupés au sein de
« L’Alliance pour le dimanche », les opposants de la révision de la loi sur le travail
(syndicats, PS, verts, PEV, et plusieurs organisations religieuses dont la Fédération des
Eglises protestantes et la Conférence des évêques suisses) ont déposé plus de 70'000
signatures valides en avril de l’année sous revue. Comme cela fut le cas lors des
délibérations parlementaires, le projet a bénéficié du soutien des autorités fédérales,
des partis de droite (UDC, PLR, PDC, vert’libéraux et PBD) et des associations
d’employeurs et de l’économie (USAP, USAM et economiesuisse). L’analyse des
annonces publicitaires menée par l’Année politique suisse (APS), a démontré que,
durant la campagne, les partisans ont axé leur communication sur les absurdités
bureaucratiques en vigueur. En effet, la loi sur le travail autorisait l’ouverture des
magasins concernés la nuit, mais entre 1h et 5h, ceux-ci n’avaient pas le droit de vendre
des produits qui n’étaient pas immédiatement consommables. Le camp du oui a misé
sur des comparaisons concrètes, par exemple en avançant que les pizzas surgelées,
contrairement aux pizzas cuites, ne pouvaient être vendues de manière continue.
Quant aux adversaires, ils se sont surtout opposés à la journée de travail de 24 heures
et à une dégradation des conditions de travail pour le personnel de vente. Il est à
souligner que la valeur du dimanche a été très nettement reléguée au second plan. Cela
est sans doute attribuable au fait que la campagne des adversaires a été orchestrée par
les syndicats et non par les organisations religieuses. Le 22 septembre, la révision de la
loi sur le travail a été acceptée par 55,8% des votants, confirmant ainsi les résultats des
sondages publiés au cours de la campagne. Au niveau des régions linguistiques,
l’approbation s’est avérée être plus élevée au Tessin (63.6%) qu’en Suisse alémanique
(56.8%) et surtout qu’en Suisse romande (50.9%). De manière générale, les habitants
des communes urbaines et d’agglomérations ont été plus favorables à la libéralisation
que les résidents de communes rurales.

Votation du 22 septembre 2013

Participation: 45,8% 
Oui: 1'324'530 (55,8%) 
Non: 1'049'502 (44,2%) 

Consignes de vote:
– Oui: UDC, PLR, PDC, PVL, PBD, UPS, eco, USAM, USP
.– Non: PSS, Verts, PEV, PCS, USS, TravS.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2013
LAURENT BERNHARD

Les résultats de la procédure de consultation des avants-projets visant la
libéralisation du temps de travail (Iv.pa. 16.414 et 16.423) sont contrastés. Douze
cantons (AR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, TI, UR, VD, VS, ZH), le PS et les Verts rejettent les
deux avants-projets, alors que le PLR, le PVL et l'UDC les approuvent. Le PDC les
soutient mais propose quelques améliorations. Les cantons d'AG, BL, BS, LU, SO, SZ, TG
se positionnent en faveur d'une libéralisation mais souhaiteraient des propositions de
réglementations alternatives. Le canton de Fribourg supporte uniquement l'avant-
projet découlant de l'intervention déposée par Karin Keller-Sutter (plr, SG). Les cantons
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du Jura, de Berne, de Schaffhouse et d'Appenzell Rhodes-Intérieures le rejettent. Ils
préfèrent l'autre avant-projet.
La CER-CE a donc décidé de suspendre sa décision définitive quant au projet, jusqu'à
ce que le SECO ait évalué la mise en œuvre de l'article 73a de l'ordonnance 1 de la loi
sur le travail (OLT1). La disposition permet de renoncer à la saisie du temps de travail à
condition de l'existence d'une convention collective de travail et pour des revenus
annuels dépassant 120'000 francs. L'avant-projet vise à élargir le champ d'application
de cette disposition. 
Le Conseil des Etats a prolongé le délai de traitement des deux initiatives
parlementaires. 56

Arbeitnehmerschutz

Auf Antrag seiner vorberatenden Kommission (WAK) gab der Nationalrat einer auch von
der SP und der GP unterstützten parlamentarischen Initiative Vanek (pda, GE) mit 117 zu
65 Stimmen keine Folge. Diese hatte verlangt, dass auf Lohndumping nicht erst reagiert
werden kann, wenn es "wiederholt in missbräuchlicher Art und Weise" vorkommt,
sondern dass – wie beispielsweise in Frankreich – Gesamtarbeitsverträge auf alleinigen
Antrag der Gewerkschaft allgemeinverbindlich erklärt und zudem vom Staat regionen-
und branchenspezifische Mindestlöhne festgelegt werden können. Die Sprecher der
WAK argumentierten, diese Forderungen der Linken seien bereits im Rahmen der
flankierenden Massnahmen zum Freizügigkeitsabkommen diskutiert und verworfen
worden, da sie einen für die Wirtschaft, insbesondere für die KMU, nicht tragbaren
überzogenen Maximalschutz für Arbeitnehmende bedeuten würden. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2006
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
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Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 58

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Der Umstand, dass der Nationalrat die bereits traktandierte Ratifizierung der
Sozialcharta aus der Sommersession kippte, liess bereits erahnen, dass dieses
Regelwerk im Parlament einen schwereren Stand haben dürfte als 1993, als die grosse
Kammer noch knapp einer diesbezüglichen parlamentarischen Initiative der SP-Fraktion
Folge gegeben hatte. In der Herbstsession übernahm der Nationalrat auf Antrag der
CVP-Fraktion weitgehend die inzwischen publizierte Stellungnahme des Bundesrates,
wonach eine Ratifizierung aus aussenpolitischen Gründen zwar wünschenswert und
juristisch möglich wäre, aus innenpolitischer und wirtschaftlicher Sicht jedoch im
jetzigen Moment als nicht zwingend erscheine. Die Vorlage wurde mit 107 gegen 70
Stimmen an die Kommission zurückgewiesen mit dem Auftrag, einen neuen Vorschlag
zu unterbreiten, wenn weitere Gesetzesanpassungen vorgenommen seien. Bereits 1995
hatte der Bundesrat, der 1983 und 1987 noch für eine Ratifikation eingetreten war, in
seinem 6. Bericht über das Verhältnis der Schweiz zu den Konventionen des
Europarates der Ratifizierung der Sozialcharta die Priorität B/C zugeteilt und sie
dementsprechend nicht in seine Legislaturplanung 1995-1999 aufgenommen. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.10.1996
MARIANNE BENTELI

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
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Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
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spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
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zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 60

Berufliche Vorsorge

Im Rahmen ihrer grundsätzlichen Überlegungen zur Alterspolitik und zum Verhältnis
zwischen 1. und 2. Säule reichte die Grüne Fraktion eine parlamentarische Initiative mit
der Forderung ein, das BVG sei dahingehend zu ändern respektive zu ergänzen, dass
aus den Kapitalien der 2. Säule jährlich ein Solidaritätspromille in einem Fonds
geäufnet werden muss, aus dem generelle Einrichtungen der Alters- und
Hochbetagtenbetreuung unterstützt werden können. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.02.1990
MARIANNE BENTELI

Der parlamentarischen Initiative der Grünen Fraktion, welche verlangte, aus den
Kapitalien der zweiten Säule sei jährlich ein Solidaritätspromille in einem Fonds zu
äufnen, aus dem Einrichtungen der Alters- und Hochbetagtenbetreuung und -pflege
ermöglicht werden sollten, wurde nicht Folge gegeben. Der Rat übernahm damit die
Auffassung seiner vorberatenden Kommission, wonach es nicht angehe, Aufgaben
gesamtgesellschaftlicher Natur einseitig den Arbeitgebern und Arbeitnehmern
aufzubürden, und es zudem fraglich sei, ob die verfassungsrechtlichen Grundlagen für
eine derartige Abgabe vorhanden seien. Auf Antrag der Kommission stimmte die
Kammer aber einem Postulat zu (Ad 90.224), welches den Bundesrat beauftragt zu
prüfen, wie in Zusammenarbeit mit den Kantonen und privaten Trägern zusätzliche
Mittel für die Betreuung und Pflege von Betagten zur Verfügung gestellt werden
könnten. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1991
MARIANNE BENTELI
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Krankenversicherung

Die grosse Kammer unterstützte ebenfalls eine parlamentarische Initiative Gysin (fdp,
BL), welche verlangt, die SUVA sei als Krankenversichererin zuzulassen. Heute erlaubt
das KVG den Zugang zur obligatorischen Grundversicherung nur den nicht-
gewinnorientierten Krankenkassen und den dem Versicherungsaufsichtsgesetz
unterstellten Privatversicherern. Vom Marktzutritt der SUVA erhoffte sich eine Mehrheit
des Nationalrates einen heilsamen Druck auf die Prämien, da die SUVA ihre "Case-
management"-Erfahrung bei der Unfallversicherung möglicherweise auf die
Krankenversicherung übertragen könnte. Die Ratsminderheit befürchtete dagegen, die
SUVA würde mit 1,8 Millionen UVG-Versicherten ihre starke Marktposition als
Wettbewerbsvorteil ausnützen, umso mehr, als zu ihren Versicherten vor allem
berufstätige Personen und damit "gute Risiken" gehören. Eine CVP-Minderheit der
vorberatenden Kommission reichte vergebens eine Motion mit dem Ziel ein, die als
Gegenstück zur KVG-Zulassung die Aufhebung des Teilmonopols der SUVA im UVG-
Bereich verlangte (Mo. 97.3391). 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1997
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative der grünen Fraktion wollte im KVG die Möglichkeit zur
Schaffung kantonaler Einheitskassen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
festschreiben. Dabei soll jeder Kanton entweder beim bisherigen System bleiben
können, eine einzige und zentralisierte öffentliche Krankenkasse schaffen, oder aber
eine öffentliche Ausgleichskasse für die Krankenkassen analog zu jener in der
Arbeitslosenversicherung gründen. Bei den beiden öffentliche Modellen sollten dabei
die Versicherten und die Leistungserbringer an der Führung beteiligt werden.
Argumentiert wurde mit dem Resultat bei der Abstimmung zur Volksinitiative "für eine
öffentliche Krankenkasse", welche in den vier rein französischsprachigen Kantonen und
ebenso in den französischsprachigen Gebieten der Kantone Fribourg und Bern
angenommen worden war. Es gelte entsprechend, eine Lösung zu finden, welche für die
französischsprachige Minderheit in der Schweiz akzeptabel sei. Der Vorstoss gelangte in
der Frühjahrssession 2016 in den Nationalrat, wo er gleichzeitig mit zwei
Standesinitiativen (Jura und Genf) behandelt wurde, welche sehr ähnliche Forderungen
vorbrachten. Die Kommissionsmehrheit beantragte, keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Häsler (gp, BE) beantragte Folge geben. Die in der Debatte geäusserten
Argumente glichen weitgehend jenen in der Abstimmungskampagne zur Volksinitiative.
Weiter wurde die Kritik geäussert, der Vorstoss würde zur Schaffung von
Parallelsystemen in manchen Kantonen führen, was abzulehnen sei. Letztlich hatte die
parlamentarische Initiative keine Chance: Sie erhielt nur die Unterstützung der
geschlossen auftretenden links-grünen Fraktionen und wurde mit 122 zu 52 Stimmen
abgelehnt. 64

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
FLAVIA CARONI

Im April 2017 beriet die SGK-NR einen Vorentwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) (übernommen von Brand (svp, GR)) zur
Stärkung der Selbstverantwortung im KVG, gemäss welchem eine Wahlfranchise
während dreier Jahre nicht gewechselt werden kann. Dadurch sollen kurzfristige
Wechsel zur Grundfranchise bei bekannten anstehenden medizinischen Eingriffen
verhindert und die Administrationskosten gesenkt werden. Ein Krankenkassenwechsel
der Versicherer wäre unter Beibehaltung der Franchise weiterhin möglich. Die
Kommission stimmte dem Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen zu, eine Minderheit lehnte
ihn ab, da dadurch Personen mit chronischen Erkrankungen schlechtergestellt würden.
Zudem könnten den Versicherten so durch gesundheitliche oder finanzielle
Schwierigkeiten grosse Probleme entstehen. 
Im September 2017 schickte die SGK-NR den Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dort
stiess er bei der SVP, BDP und CVP, sechs Kantonen (AI, BL, NW, SG, UR, ZG), dem
Gewerbeverband sowie einzelnen Leistungserbringern und Versicherern auf
Zustimmung. Die FDP und GLP sowie vier Kantone (AG, GR, JU, ZH) stimmten zwar
mehrheitlich zu, brachten aber auch Vorbehalte an. Die Befürworter lobten, dass die
Vorlage die Eigenverantwortung der Versicherten sowie die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken stärke und zur Kostensenkung beitrage. Sie brachten jedoch
verschiedene Verbesserungsvorschläge ein: die Beibehaltung von einjährigen
Wahlfranchisen mit Option auf mehrjährige Verträge; eine zwei- anstatt dreijährige
Mindestdauer der Franchisen; eine jährliche Möglichkeit, in höhere Franchisen zu
wechseln sowie eine vorgängige Analyse der Auswirkungen eines solchen
Systemwechsels. Trotz ihrer Zustimmung äusserten sie Zweifel, ob durch diese
Änderung wirklich ein Effekt der Kostendämpfung beobachtet werden könne.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.04.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Womöglich würden dadurch mehr Personen die Grundfranchise wählen und sich in der
Folge weniger kostenbewusst verhalten. Allenfalls würden die Versicherten dadurch
auch mehr Sozialhilfe oder Prämienverbilligungen benötigen, wodurch die Kosten für
die Kantone stiegen. 
Elf Kantone (AR, BE, FR, GE, GL, NE, OW, SO, TG, TI, VD), die SP, die Grünen sowie
zahlreiche Wirtschaftsverbände, Leistungserbringer, Versicherer,
Konsumentenvertreter und andere Interessierte lehnten den Entwurf ab. Entweder
bezweifelten sie die positive Wirkung der Vorlage auf die Selbstverantwortung der
Versicherten, auf die Kosten oder auf den Aufwand für die Versicherer oder sie
kritisierten die Einschränkungen der Wahlfreiheit der Versicherten und deren bereits
sehr hohe Selbstbeteiligung. 
Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 11 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Vorlage
mit einer kleinen Änderung zu überweisen. 65

Das neue Bundesgesetz über die Datenweitergabe der Versicherer in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung soll präzisieren, zu welchem Zweck und in
welcher Form Krankenversicherungen Daten dem BAG übermitteln müssen. Generell
sollen die Daten aggregiert weitergeben werden, lediglich dort, wo dies nicht ausreicht,
sollen anonymisierte Individualdaten transferiert werden. Bisher erhielt das BAG
anonymisierte Individualdaten über alle Versicherten in der OKP (Efind-Daten) sowie
Daten über Prämien und Behandlungskosten (Efind2). Neu sollen aber auch
Individualdaten über die Kosten pro Leistungsart und Leistungserbringenden (Efind3),
Medikamente (Efind5) und MiGeL (Efind6) weitergeleitet werden können, wobei letztere
zwei Datensätze ursprünglich nicht Teil dieser Vorlage waren. Eine Minderheit Stöckli
(sp, BE) der SGK-SR hatte jedoch beantragt, sie ebenfalls aufzunehmen. Damit soll die
Kostenentwicklung überwacht sowie Entscheidgrundlagen zu ihrer Eindämmung
entwickelt, eine Wirkungsanalyse sowie Entscheidgrundlagen bezüglich des Gesetzes
und des Gesetzesvollzugs erstellt und die Evaluation des Risikoausgleichs sowie die
Erfüllung der Aufsichtsaufgaben nach dem KVAG ermöglicht werden. Zudem würde die
bisher bestehende Verknüpfung von KVAG und KVG bezüglich der Datenlieferpflicht
gelöst. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage auf grossen Anklang bei den Kantonen und der
GDK. Einer Mehrheit von ihnen war es wichtig, dass das BAG über die notwendigen
Daten verfügt; wo die aggregierte Form nicht ausreiche, müssten entsprechend
Individualdaten geliefert werden. Nur so sei eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
und Qualität der Leistungen möglich. Geteilter Meinung waren die Parteien. Die SP
zeigte sich gegenüber der Zielsetzung der Vorlage – der Herstellung von
Verhältnismässigkeit bei der Datenweitergabe – skeptisch, da sie es für unerlässlich
halte, dass der Bund über die notwendigen Daten verfüge. Die CVP begrüsste die
Vorlage weitgehend, während FDP und SVP bezweifelten, dass dem Anliegen des
Initiators mit dieser Vorlage genügend Rechnung getragen werde, da zu viele
Ausnahmen für die Nutzung von Individualdaten gemacht worden seien. Diese Meinung
teilten Curafutura und Santésuisse. Der SGB und das Centre Patronal sowie die
Konsumtenverbände SKS und FRC begrüssten hingegen die Vorlage und betonten, es
brauche diese Angaben zur Verhinderung der Kostensteigerung; die Daten sollten aber
anonymisiert und in genügend grosser Anzahl übermittelt werden, um eine individuelle
Zuordnung verhindern zu können. 

Im August 2019 nahm der Bundesrat Stellung zur Vorlage, die die Kommission nach der
Vernehmlassung ohne materielle Änderungen präsentiert hatte. Er begrüsste die
Bemühungen der Kommission zur Klärung der gesetzlichen Grundlagen, zumal auch die
Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen Daten im Bereich der OKP
für eine effektive Steuerung durch den Bund als notwendig erachtet habe. Er lobte,
dass der Entwurf durch die Präzisierung der Aufgaben, für welche die Versicherungen
Daten liefern müssen, und durch die Trennung von KVG und KVAG thematisch
kohärenter werde. Die von der Kommissionsmehrheit aufgenommenen Punkte erachte
er dabei als «absolutes Minimum» und beantragte folglich Zustimmung zum Entwurf. Da
ohne die Daten zu Medikamenten und MiGeL aber zahlreiche wichtige Fragen nicht
beantwortet werden könnten, sprach er sich überdies für den Minderheitsantrag aus.
Der Entwurf beschneide aber die Rechte des Bundes gemäss der KVV im Bereich der
Daten zu Tarmed, erklärte er, weshalb er sich vorbehielt, diesbezüglich noch einmal ans
Parlament zu gelangen. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

L'initiative parlementaire réclamant l'égalité du partenariat enregistré et du mariage
devant la procédure de naturalisation a été déposée le 21 mars 2013, simultanément
par plusieurs acteurs: le groupe vert'libéral (13.418), le groupe PBD (13.419), les groupe
écologiste (13.420), le groupe socialiste (13.421) et Doris Fiala du groupe PLR (13.422). Le
texte demande que les couples en partenariat enregistré puissent bénéficier des
mêmes droits que les couples mariés en termes d'acquisition et de perte de
nationalité. La CIP-CN a donné suite aux cinq initiatives le 30 août 2013. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2013
SOPHIE GUIGNARD

Le projet d'égalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de
naturalisation, porté par cinq initiatives parlementaires (13.418; 13.419; 13.420; 13.421;
13.422) émanant des partis vert'libéral, bourgeois démocrate, écologiste, socialiste ainsi
que de la députée PLR Doris Fiala (plr, ZH), a été accepté en mars 2016 par le Conseil
national. Seule opposante, l'UDC craignait que ce projet ne soit un moyen d'atteindre le
mariage pour tous de manière détournée. Elle avait en outre peur que le nombre de
naturalisations explose. Les partisans de l'initiative ont jugé ces scenarii peu probables
et avant tout estimé que l'inégalité de traitement actuelle entre couples hétéro- et
homosexuels était inacceptable. L'initiative parlementaire a ainsi récolté 122 voix
favorables contre 62, avec 8 abstentions. Trois membres de l'UDC ont tout de même
voté pour l'initiative. Les abstentions provenaient de cinq membres du PDC, ainsi
qu'une de l'UDC, du PLR et du PBD. Comme l'initiative implique une modification de la
loi sur la nationalité, mais surtout de la Constitution, le peuple devra se prononcer sur
le texte. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2016
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

Les Vert’libéraux ont déposé une initiative parlementaire « Le mariage pour tous ». Les
Vert’libéraux ont également souhaité s’opposer à la proposition du PDC d’ancrer dans
la Constitution le mariage en tant qu’institution entre un homme et une femme. 69

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
EMILIA PASQUIER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

En septembre 2019, le Conseil national a examiné une initiative parlementaire lancée
par le groupe des Vert-e-s en 2011. Celui-ci demandait la création d'une commission
indépendante chargée de réaliser l'égalité salariale. La CER-CN a proposé en mai 2019
de ne pas donner suite à l'initiative, par 17 voix contre 7 et 1 abstention. Selon la
majorité de la commission, la dernière révision de la loi sur l'égalité, qui prévoit un
contrôle des entreprises de plus de 100 employé-e-s est suffisante. La minorité estime
qu'une commission permettrait un contrôle plus large, ainsi qu'un mécanisme de
sanctions, qui n'est pas prévu par la nouvelle mouture de la loi. 
Les lignes d'opposition étaient similaires lors du débat en chambre. L'historique de
l'initiative a été rappelé: déposée en 2011 sous l'ancienne législation parlementaire, qui
ne prévoyait pas de délai de traitement, elle avait été acceptée par la CER-CN par 12
voix contre 10 et 2 abstentions. Son traitement avait été suspendu en raison des travaux
parlementaires sur la loi fédérale sur l'égalité (LEg), dont la nouvelle mouture avait été
mise sous toit le 14 décembre 2018. Selon plusieurs parlementaires, cette révision rend
l'initiative caduque, elle avait été refusée également par la CER-CE, par 8 voix contre 3.
Au final, 52 voix rose-vertes, et 2 PDC se sont prononcées en faveur de l'initiative,
contre 130 refus et 2 abstentions dans le camp PLR. L'objet est donc désormais
liquidé. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2019
SOPHIE GUIGNARD
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Eine parlamentarische Initiative der grünen Fraktion für die Einrichtung gemischter
Studien- und Forschungskommissionen zur Vorbereitung sensibler Themen wie die
Gentechnik- , Stammzellen- und Embryonenforschung wurde vom Nationalrat
abgewiesen. Die Grüne Fraktion hatte gemäss Vorbild der Enquete-Kommissionen im
Deutschen Bundestag gemischte – aus Parlamentsmitgliedern, Wissenschaftlern und
Fachleuten zusammengesetzte – Gremien gewünscht, um hochstehende Debatten,
einen transparenten Informationsaustausch über die Pros und Kontras sowie
parteiübergreifende Lösungen für Probleme von solch grosser Tragweite zu garantieren.
Die Mehrheit der zuständigen Kommission hielt jedoch diese Gremien nur für ein
Berufsparlament geeignet. Die Doppelbelastung durch Mandat und Beruf sei dermassen
hoch, dass die Einsitznahme in eine derartige Kommission den meisten
Parlamentsmitgliedern nicht zugemutet werden könne. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Buchmarkt

Als die WAK des Nationalrates im Herbst des Vorjahres einem Vorentwurf zu einem
Bundesgesetz über die Preisbindung von Büchern zugestimmt hatte, hatte sie ein
Vernehmlassungsverfahren eröffnet, welches bis im Februar des Berichtsjahres
andauerte. Knapp zwei Drittel der Kantone sprachen sich für eine Buchpreisbindung
aus, neun äusserten sich dagegen. Von den Parteien begrüssten CVP, EVP, SP und die
Grünen die Vorlage; FDP, GLP und SVP lehnten sie ab. Nicht umstritten war hingegen
die Förderung der Vielfalt und Qualität des Buches, welche ebenfalls in den
Gesetzesentwurf aufgenommen wurde. Die WAK-NR nahm von den Ergebnissen
Kenntnis und verabschiedete den mit einer redaktionellen Änderung versehenen
ursprünglichen Vernehmlassungsentwurf mit 13 zu 10 Stimmen. In seiner Stellungnahme
äusserte sich der Bundesrat daraufhin kritisch. Grundsätzlich erachte er einen
Markteingriff als sachlich ungerechtfertigt und den Entwurf nicht mit der
Wirtschaftsfreiheit vereinbar. Zudem sei der Bund zu einer solchen Regelung gemäss
Bundesverfassung nicht ermächtigt. Er beantragte dem Parlament deshalb, nicht auf
die Vorlage einzutreten und bei allfälligem abweichendem Entscheid der Rückweisung
an die Kommission zuzustimmen. Nach ausgedehnter Diskussion trat der Nationalrat
mit 106 zu 78 Stimmen auf die Vorlage ein. Zu diesem Ergebnis trug das von der
Kommission vorgetragene Argument bei, dass gemäss UNESCO das Buch nicht nur
Wirtschafts-, sondern auch Kulturgut sei und deshalb gewisse Abweichungen von den
Marktregeln zulässig seien. Für Eintreten stimmten die Ratslinke und die BDP, eine
Mehrheit der CVP und eine Minderheit der SVP. Der Eventualantrag des Bundesrates
wurde mit ähnlichem Stimmverhältnis abgelehnt. Eine knappe Mehrheit fanden
hingegen zwei Minderheitsanträge von bürgerlicher Seite, was dazu führte, dass
Lehrmittel von den Regelungen ausgenommen wurden und der Bundesrat das Gesetz
alle drei Jahre einer periodischen Überprüfung unterziehen muss. Ein Antrag der
Kommission, welcher für den Endverkaufspreis von importierten Büchern eine
Bandbreite von 100 bis 120% des ursprünglichen Verkaufspreises vorsah, fand eine
parteiübergreifende Mehrheit. Gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit beschloss
der Ständerat in der Wintersession mit 23 zu 15 Stimmen, auf die Vorlage einzutreten
und wies das Geschäft zur Detailberatung an seine Kommission zurück. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.05.2009
MARLÈNE GERBER

Im März des Berichtjahres stimmte die Schweizer Bevölkerung über die
Wiedereinführung der 2007 abgeschafften Buchpreisbindung ab, weil ein Komitee im
Juli 2011 bestehend aus JFDP, JSVP, JGLP das Referendum ergriffen hatte. Ein
überparteiliches, bürgerliches Komitee lancierte den Abstimmungskampf unter dem
Motto „Buchpreisdiktat Nein“. Im Zentrum der Kampagne der Gegner standen die
Argumente, eine Buchpreisbindung führe zu höheren Preisen für die Konsumenten und
nütze nur ausländischen Verlegern. Auf der Seite der Befürworter kämpften
Buchhändler, Autoren und Verleger für die Wiedereinführung der festen Ladenpreise.
Eine staatliche Regulierung sichere die Vielfalt und stärke kleinere Schweizer Verlage
und unbekannte Autoren, so die Hauptargumente. Bis zuletzt unklar blieben die Fragen,
ob auch der private Online-Buchkauf im Ausland der Preisbindung unterstehe und wie

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2012
MÄDER PETRA
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die Kontrolle der Preise aussehen sollte. Dies war mit ein Grund, so die Vox-Analyse,
weshalb die öffentliche Meinung im Verlauf der Kampagne in Richtung Nein kippte. Am
11. März 2012 wurde die Buchpreisbindung an der Urne recht deutlich mit 56,1 Prozent
der Stimmen verworfen. Besonders auffällig war der Unterschied zwischen der
Deutschschweiz – welche geschlossen auf den Markt setzte – und der Romandie –
welche geschlossen für die staatliche Regulierung votierte. So fand die Vorlage die
grösste Zustimmung im Kanton Jura (71.2%), in Genf (66.6%), in Neuenburg (63.0%), im
Waadtland (60.6%), im Wallis (57.7%) und in Freiburg (57.5%). Ausserdem spielte auch
die Parteigebundenheit eine gewisse Rolle beim Stimmentscheid. Parteisympathisanten
von SP und den Grünen sagten deutlich Ja zur Vorlage, während die Anhänger der
bürgerlichen Parteien sowie die Parteiungebundenen die Vorlage grösstenteils
ablehnten. Schliesslich wies die Vox-Analyse auch darauf hin, dass insgesamt 13
Kantonalparteien der CVP von der Meinung der nationalen Delegiertenversammlung
abwichen und ins gegnerische Lager wechselten. Dies stellte einen weiteren
Unsicherheitsfaktor dar, welcher zur Ablehnung der Vorlage führte.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 44,9%
Ja: 966 633 (43,9%) / 6 Stände
Nein: 1 234 222 (56,1%) / 14 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: CVP (13), EVP, Grüne, SP, CSP (1), EDU, SGB, TravS.
– Nein: FDP, BDP (1), SVP, GLP, eco, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 73

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Mitte des Berichtsjahres bekräftigte die Staatspolitische Kommission des Nationalrats
(SPK) ihren Willen, sich für die Förderung der Medienvielfalt einzusetzen, und
beantragte die Schaffung eines neuen Artikels 93a in der Bundesverfassung – den so
genannten Medienartikel. Dieser beauftragt den Bund, die Vielfalt und Unabhängigkeit
der Medien zu fördern und dabei die Bedeutung der Medien für die demokratische
Meinungsbildung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt anzuerkennen. In der Vernehmlassung hatte sich die
SP zugunsten des Medienartikels geäussert, führe doch der Konzentrationsprozess in
der Presse zu Zuständen, die politisch korrigiert werden müssten. Dem hatten die
Grünen beigepflichtet, ohne jedoch mit Kritik an den Förderungskriterien der SPK zu
sparen. Auch die Freisinnigen waren angesichts der Wirkungslosigkeit des bisherigen
Systems einer direkten Förderung der Presse zugeneigt, verwahrten sich aber gegen
eine zusätzliche Regulierung des Medienmarkts. Die CVP wollte sich erst bei Vorliegen
des Gesetzesentwurfs zu den im Kommissionsbericht dargelegten Kriterien äussern,
und die SVP hatte sowohl eine indirekte als auch eine direkte Presseförderung
entschieden abgelehnt. Einhellige Ablehnung war dem Medienartikel auch seitens der
Medienbranche – des Verbands Schweizer Presse, des Schweizer Verbands der
Journalistinnen und Journalisten (SVJ) und des Schweizer Syndikats
Medienschafftender (SSM) – entgegengeschlagen, welche die Unabhängigkeit der Presse
gefährdet sahen. Nur die Mediengewerkschaft „comedia“ war für den Medienartikel
sowie für qualitative Förderungskriterien eingetreten. Der Presserat hatte sich
demgegenüber vermehrte Investitionen in die journalistische Aus- und Weiterbildung
sowie in Ombudsstellen gewünscht, und nur unter der Bedingung einer Einführung
marktüblicher Preise und der Entgeltung der anfallenden Mehrkosten durch den Bund
war schliesslich die Post zu einem Systemwechsel bereit. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2003
ELISABETH EHRENSPERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Das Wahlkampfprogramm der Grünen für die nationalen Wahlen wurde im Mai in Genf
an einer Delegiertenversammlung diskutiert. Dabei hielt die GP einhellig an ihren
traditionellen Positionen fest. Sie bestätigte auch ihre Forderung nach einem EU-
Beitritt der Schweiz. Das von Parteipräsident Baumann angekündigte Projekt für eine
Volksinitiative für eine Neugliederung der Schweiz in einige wenige Grosskantone wurde
hingegen auf den nächsten Parteitag vom September verschoben. Nachdem es dort
auch nicht behandelt worden war, reichte die Grüne Fraktion den Vorstoss für eine
Neustrukturierung der Schweizer Kantone als parlamentarische Initiative im
Nationalrat ein. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.1999
DANIEL BRÄNDLI

In den Kantonen Schwyz und Graubünden wurden 2007 neue grüne Kantonalparteien
gegründet. Nur noch die Kantone Obwalden und Appenzell Innerrhoden bleiben damit
ohne Grüne Partei. An der Delegiertenversammlung der Grünen im August in Neuenburg
erhielten die neuen kantonalen Sektionen den Beobachterstatus. Die Delegierten
befassten sich zudem mit einer Resolution für einen ökologischen Umbau der
Wirtschaft. Sie setzten dabei sechs Prioritäten: eine ökologische Steuerreform, höhere
Umweltstandards, Förderung technischer Innovation, Anreize für Unternehmen,
Einbezug der Konsumenten und internationales ökologisches Engagement der Schweiz.
Der Entscheid über die Unterstützung eines Referendums gegen die Agrarpolitik 2010
wurde an den Parteivorstand delegiert (der ein Referendum später ablehnte). 76
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